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Öffnungszeiten Rathaus
Das Rathaus in Kloster Schöntal ist wie 
folgt geöffnet
Montag 8.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr 
 (nur nach Terminvereinbarung)

Mittwoch 8.30 - 12.00 Uhr
 nachmittags geschlossen

Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr

Rathaus geschlossen
Näheres unter den amtlichen  

Bekanntmachungen.

Bürgerbüro
befindet sich derzeit im
Gebäude Klosterhof 1.

Wir wünschen Ihnen einen schönen

3. Advent
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Bürgermeisteramt Schöntal, Klosterhof 1, 74214 Schöntal         
 

Telefonzentrale:  07943 / 9100-0     Telefax: 07943 /1420 
Internet:  www.schoental.de       E-Mail info@schoental.de  
 

Wählen Sie bitte die 9100- und anschließend die entsprechende Durchwahlnummer 
 

Bürgermeister Joachim Scholz -10 joachim.scholz@schoental.de 

Bürgermeistersprechstunden: Haben Sie ein Problem, haben Sie ein Anliegen, das Sie mit Herrn Scholz persönlich besprechen wollen? 
Vereinbaren Sie unter 9100-10 einen Termin im Rathaus oder in einer unserer Ortschaftsverwaltungen. 
Vorzimmer / Tourismus / Amtsblatt 
Michaela Schelling 
Petra Simmet 

 
-10 
-91 

info@schoental.de 
michaela.schelling@schoental.de   
petra.simmet@schoental.de

Hauptamt  
Kim Bareiß, Hauptamtsleiter -13 kim.bareiss@schoental.de 
Marina Borgs, Stellvertretung Hauptamt und Standesamt, Feuerwehr -12 marina.borgs@schoental.de 
Sandra Walter, Lohnbuchhaltung -35 sandra.walter@schoental.de 
Cindy Schönert, Bauleitplanung -17 cindy.schoenert@schoental.de
Karin Attinger, Bauamt -25 karin.attinger@schoental.de
Ha My Vo, Klimaschutzmanagerin -40 klimamanager@schoental.de 
Fabienne Bieber, Kindergärten und Schule -27 fabienne.bieber@schoental.de 
Inge Merz, Rentenanträge, Homepage, Registratur -51 inge.merz@schoental.de 
Sophie Elkner, Ordnungs- und Standesamt, Friedhofswesen -16 sophie.elkner@schoental.de
Regina Volk-Krist  
Elke Glattbach  
Sandra Ullrich 
Bürgerbüro, Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbeamt 

-26 
-32 
-52 

 
ewo@schoental.de 

Kämmerei  
Carina Müller, Kämmerin -20 carina.mueller@schoental.de 
Karin Scheuerle, Anlagenbuchhaltung -36 karin.scheuerle@schoental.de
Tina Stegmeier, Anschlussbeiträge -33 tina.stegmeier@schoental.de
Jutta Schönbein, Kassenverwaltung -15 jutta.schoenbein@schoental.de 
Heike Ehrler, Gemeindekasse -14 heike.ehrler@schoental.de
Monika Ringeisen, Wasser- und Abwassergebühren -18 monika.ringeisen@schoental.de 
Kerstin Link Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer -28 kerstin.link@schoental.de
Iris Frank-Gramlich, Liegenschaften, Grundbucheinsichtsstelle -37 iris.frank-gramlich@schoental.de 
Technisches Amt  
Siegfried Deubel, Technisches Amt, Ortsbaumeister -29 siegfried.deubel@schoental.de
Steffen Gremminger, Gebäudemanagement, Instandhaltung -22 steffen.gremminger@schoental.de

 

Öffnungszeiten Mo bis Fr: 8.30 Uhr - 12.00 Uhr, Mo 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Di+Mi 14:00 - 16:00 Uhr (nur nach Terminvereinbarung) 
Do: 14:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Öffnungszeiten Ortschaftsverwaltungen – bitte beachten Sie zusätzlich auch die Hinweise „Aus den Ortschaften“ 
 

Tel. Ortsteil   Mitarbeiter  
 Aschhausen / 

Winzenhofen 
geschlossen; Frau Mohr ist freitags von 8-12 Uhr 
im Rathaus unter 07943 / 9100-40 zu erreichen. 

Silke Mohr silke.mohr@schoental.de 

2310 Berlichingen  Montag 15:30 – 17:00 Andrea Sauer andrea.sauer@schoental.de 
9100-10 Bieringen Sprechstunde Ortsvorsteherin Mark 

montags 18:00 - 19:00 Uhr; Tel. 94 37 320 Michaela Schelling michaela.schelling@schoental.de 

9100-0 Kloster Schöntal über Bürgermeisteramt Schöntal 
06294 / 274 Marlach Montag 16:30 – 18:00 Sandra Ullrich sandra.ullrich@schoental.de 

2361 Oberkessach Donnerstag 14:30 – 18:30 Silke Mohr silke.mohr@schoental.de 
06294 / 275 Sindeldorf geschlossen Andrea Sauer andrea.sauer@schoental.de 
1220  Westernhausen Dienstag 16:00 – 18:00 Andrea Sauer andrea.sauer@schoental.de 
 
Weitere wichtige Rufnummern 
 
Schule 
Max-Eyth-Schule Grundschule 2081 
GT-Betreuung (11:30-16:30) 94 35 24 
 

Kindergärten 
Sternschnuppe, Berlichingen  2543 
Bieringen   2348 
Kinderkrippe Bieringen  94 48 644 
Marlach   06294 / 1311 
Oberkessach (Kath. Kirche) 2488 
Westernhausen (Kath. Kirche) 2076 
 

Kläranlage   94 34 943 
Bereitschaft                   0172 / 743 8862 
 

Bauhof Martin Walz  1240 
0176 / 310 399 28 

 

Wasserversorgung  
Andreas Stahl               0171 / 331 3053 
Werner Herrmann        0170 / 305 8804   
Bereitschaft/Notfall    0162 / 3055 402 
 

Recyclinghof in Bieringen 
 

Mittwoch:  13.00 - 17.00 Uhr 
Freitag:       9.00 - 12.00 Uhr 
Samstag:   12.00 - 16.00 Uhr 
 

Volkshochschule Schöntal  
Telefon 07940 / 9219-0 
Email: schoental@vhskuen.de 

Zuständig für den Kommunal- und 
Privatwald 
Forstamt Hohenlohekreis 
(beim Landratsamt) 07940/18-1560 
 
Revier Schöntal (nur Kommunalwald)  
Stefan Bieber        07943 / 941156 
                                            0171 / 3050951 
 
Privatwaldbetreuung im 
Gemeindegebiet Schöntal 
Leah Eckert                    0151 / 473 466 25 

leah.eckert@hohenlohekreis.de  
 
Zuständig für den Staatswald 
ForstBW-Forstbezirk Tauber-Franken  
Steinstraße 15, 74638 Waldenburg 
                                 07942/74 549 08 
 
Revier Klosterwald (Staatswald) 
Ulrich Vinnai                               07943 / 2253 
                                              0162 / 241 9705 
                                 ulrich.vinnai@forstbw.de 
 

Ärzte: 
Dr. med. Speck, Oberkessach     07943 / 666 
 
Dres. med. Knoblach, Marlach     06294 / 268 
 

Tierarzt: 
Praxis T. Frank, Bieringen    07943 / 94 13 64 
 

tierärztlicher Notdienst          01805 / 84 37 36 
(Wochentags 18-8 Uhr/Wochenende 8-18 Uhr) 

                                                         
Zuständige Schornsteinfeger: 
Markus Schmidt, BSFM, Langenburg, Tel: 07905/940391 
(0171/5201232) für Aschhausen, Altdof, Bieringen, Heßlingshof, 
Marlach, Sershof, Westernhausen, Winzenhofen, Oberkessach 
Teilgebiete: Bieringer Str., Bieringer Steige, Am Glockenberg, 
Klingenweg, Dammstr., Seestr., Blumenstr., Winterhalde, 
Tannstr., Hagweg, Rathausstr. 2,4,6,8, Kirchgasse, Merchinger 
Str., Osterburkener Str., Lourdesweg, Rosenstr. Lindensteige, 
Marienstr., Kapellenweg, Angelweg, Tulpenweg, Heidestr.,  
Vertretung Stefan Glawaty, bBSF, Oberrot, Tel: 07977 / 34 6012 
für Berlichingen (mit Neuhof und Ziegelhütte), Kloster Schöntal 
(mit Neusaß, Eichelshof, Spitzenhof), Halsberg, Oberkessach: 
restliche Straßen (mit Hopfengarten und Weigental), Rossach 
Jens Michelbach, bBSF, Kupferzell,  
Tel: 07944 / 9428781 (0151 / 598 66 878) für Sindeldorf

Feuerwehrkommandant Armin Walz 0173 / 9292231 
Abt.Kdt. Robin Eckert, Aschhausen 3928 
Abt.Kdt. Stefan Zutterkirch, Berlichingen 0170 / 775 3362 
Abt.Kdt. Dirk Schaffert, Bieringen 0176 / 345 016 02 
             Feuerwehrgerätehaus 941128 
              Hugo Hofmann, Kloster Schöntal 2408 
Abt.Kdt. Dominik Keilbach, Marlach 06294 / 6469 
             Feuerwehrgerätehaus 06294 / 6412 
Abt.Kdt. Alexander Schröter, Oberkessach      0174 / 986 1993 
             Feuerwehrgerätehaus 9433374 
Abt.Kdt. Thomas Humm, Sindeldorf 06294 / 877 9004 
             Feuerwehrgerätehaus 06294 / 95084 
Abt.Kdt. Stefan Schirmer,Westernhausen 0151 / 652 57 598 
             Feuerwehrgerätehaus 2279 
Abt.Kdt. Sebastian Bopp, Winzenhofen 0173 / 822 6728 
Jugendfeuerwehr, Dominik Keilbach 06294 / 6469 
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Konzert

HERZLICHE EINLADUNG ZUM 

ST. SEBASTIAN BERLICHINGEN

EINE KOOPERATION DES 
MV BERLICHINGEN

MIT DEM MV BALLENBERG

EINTRITT 
FREI

IM ANSCHLUSS LADEN WIR 
IN DIE ZEHNTSCHEUNE

ZU GLÜHWEIN, PUNSCH UND GEBÄCK EIN.

15.12.2024

VORWEIH
NACHTS

17 UHR

SPENDEN 
ERWÜNSCHT

MUSIKVEREIN 
BERLICHINGEN

Altpapiersammlung
in Bieringen und 

Aschhausen
Am Samstag, 14.12.2024 führt die Jugend-
abteilung des DJK-TSV Bieringen die nächste 
Altpapiersammlung in Bieringen, Welters-
berg und Aschhausen durch.

Die Straßensammlung beginnt um 9.30 Uhr.

Auch am Container auf dem Parkplatz un-
terhalb der Jagsttalhalle kann das Altpapier 
am Samstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr ab-
gegeben werden.

Näheres siehe unter Vereinsnachrichten.
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gitalisierung und Migration vom 7.11.2024. Von den folgend 
genannten Aufkommen der Einkommensteuer und des Fa-
milienleistungsausgleichs erhält die Gemeinde jeweils einen 
Anteil nach einem vorgegebenen Schlüssel.
Der Haushaltsplan 2025 einschließlich Stellenplan sowie 
die Finanzplanung 2026 – 2028 und die Haushaltssatzung 
werden dem Gemeinderat vorgestellt und sollen von diesem 
beraten und beschlossen werden.

2.  Steuerlicher Abschluss der Wasserversorgung 2023
Der Steuerberater der Gemeinde hat den steuerlichen Ab-
schluss auf den Stichtag 31.12.2023 erstellt.
Die Erstellung des steuerlichen Abschlusses/Bilanz hat keine 
Auswirkungen auf die Wasserversorgungsgebühren.
Folgender Beschluss des Gemeinderats, der den steuerli-
chen Abschluss der Wasserversorgung betrifft, ist in den Ab-
schluss eingeflossen:
Der Beschluss vom 6.7.2004 mit welchem der Gemeinderat 
die Bürgermeisterin im Einvernehmen mit dem Fachbediens-
teten für das Finanzwesen ermächtigt, die Zinssätze für Dar-
lehen und Kassenmehrausgaben bzw. -einnahmen festzule-
gen.
Der Bürgermeister hat im Einvernehmen mit dem Fach-
bediensteten für das Finanzwesen in Anlehnung an den 
Leitzinssatz der Bundesbank die Verzinsung der Kassen-
mehreinnahmen auf einen Zinssatz von 1,25 % und die Ver-
zinsung der Darlehen an die Wasserversorgung mit einem 
Zinssatz von 2,2 % festgelegt. Dem Gemeinderat wird vorge-
schlagen, vom steuerlichen Abschluss Kenntnis zu nehmen 
und diesem zuzustimmen.

3.  Einnahme-Überschuss-Rechnung 2023 für den Betrieb 
gewerblicher Art (BGA) Breitband
In seiner Sitzung am 1.12.2015 hat der Gemeinderat der Er-
richtung eines Betriebs gewerb licher Art für das Glasfaser-
netz der Gemeinde Schöntal zugestimmt. Voraussetzung 
hierfür war die Einnahmeerzielungsabsicht. Aus diesem 
Grund wurde das bisher unentgeltlich an den Zweckverband 
überlassene Breitbandnetz der Gemeinde Schöntal entgelt-
lich verpachtet. Mit diesem Pachtvertrag ist dann der Betrieb 
gewerblicher Art für das Glasfasernetz der Gemeinde Schön-
tal (BgA Breitband) zum 1.1.2015 entstanden.
Damit kann die Gemeinde Schöntal seit 2015 einen Vorsteu-
erabzug gegenüber der Finanz verwaltung im Bereich des BgA 
Breitband geltend machen. Hierfür ist der Finanzverwaltung 
jährlich eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung vorzulegen.
Dem Gemeinderat wird vorgeschlagen, von der Einnahme-
Überschuss-Rechnung des Jahres 2023 für den BgA Breit-
band Kenntnis zu nehmen und dieser zuzustimmen.

Bericht aus der Sitzung des Gemeinderats 
am 28.11.2024

 1. Wahl der Ortsvorsteherin Oberkessach
Mit Wirkung zum 28.11.2024 wurde die bisherige Ortsvorstehe-
rin Karin Heckmann verabschiedet und die neue Ortsvorsteherin 
Jasmin Knörzer mit ihren Stellvertretern Rüdiger Volk und Matthi-
as Salig einstimmig vom Gemeinderat gewählt.

 
v. l. Hauptamtsleiter Kim Bareiß, bisherige Ortsvorsteherin Karin 
Heckmann, Bürgermeister Scholz

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Sitzung des Gemeinderats 
am 19.12.2024
Am Donnerstag, 19.12.2024 findet um 19.30 Uhr in der Jagst-
talhalle Bieringen eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
mit folgender Tagesordnung statt:
1. Bürgerfragestunde
2.  Bekanntgabe von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüssen
3.  Einbringung und Verabschiedung des Haushaltsplans und 

der Haushaltssatzung 2025
4.  Steuerlicher Abschluss der Wasserversorgung 2023
5.  Einnahme-Überschuss-Rechnung 2023 für den Betrieb ge-

werblicher Art (BGA) Breitband
6.  Spenden
7.  Anfragen, Anträge, Bekanntgaben
Die zur Sitzung zugehörenden öffentlichen Beschluss- bzw. Sit-
zungsvorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden 
Sie unter https://schoental.ris-portal.de
Die interessierte Bevölkerung ist zur Teilnahme an der Sitzung 
herzlich eingeladen.
gez. Joachim Scholz, Bürgermeister

Vorbericht zur Sitzung des Gemeinderats 
am 19.12.2024
1. Einbringung und Verabschiedung des Haushaltsplans 

und der Haushaltssatzung 2025
Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 24.10.2024 sowie in den Ausschüs-
sen am 6.11. und 29.11.2024 vorberaten. In der Sitzung am 
28.11.2024 fand eine öffentliche Beratung statt.
Die Kämmerei hat den Haushaltsplan unter Berücksichti-
gung der sich entwickelten Rahmenbedingungen erstellt. Der 
Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltserlass des Minis-
teriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Di-
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v. l. Hauptamtsleiter Kim Bareiß, Ortsvorsteherin Jasmin Knör-
zer, Bürgermeister Scholz

 2. Aktueller Stand des integrierten Klimaschutzkonzepts 
für die Gemeinde Schöntal

Die Klimamanagerin der Gemeinde Schöntal, Frau Vo, hielt ei-
nen Sachvortrag über den aktuellen Ist-Stand der Gemeinde 
Schöntal in Bezug auf den Klimaschutz. Konkrete Maßnahmen 
zur Umsetzung werden in sogenannten Beteiligungsworkshops 
erarbeitet, die am 18.2., 19.3., 10.4.2025 in der Halle Western-
hausen von 17.30 bis 19.30 Uhr stattfinden. Einladungen und 
Bekanntmachungen hierzu erfolgen in gesonderter Form.

 
v. l. Leiter Klima-Zentrum Hohenlohekreis Joachim Schröder, Kli-
maschutzmanagerin Ha My Vo, Hauptamtsleiter Kim Bareiß

 3. Bebauungsplan „Oberer Auweg III“ im Ortsteil Wes-
ternhausen (Heilungsverfahren)

Geplant ist die Erweiterung des Wohngebietes am östlichen 
Siedlungsrand in Westernhausen. Dafür stellt die Gemeinde ei-
nen Bebauungsplan auf. Das Ingenieurbüro IFK-Ingenieure hat 
hierzu den Sachvortrag gehalten. Der Gemeinderat hat den Be-
bauungsplan „Oberer Auweg III“ gemäß § 10 (1) BauGB für das 
Plangebiet als Satzung verabschiedet.

 4.  Solarpark Sieben Morgen
In Oberkessach-Hopfengarten soll ein Solarpark entstehen. Ziel 
ist, eine deutliche Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 
zu erreichen. Das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in 
Baden-Württemberg sieht unter anderem die Reduzierung von 
Treibhausgasen vor. Dafür hat der Gemeinderat in der Sitzung 
den Vorentwurf des Bebauungsplans bewilligt.

 5.  Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung
Ab Januar 2025 gelten in der Gemeinde Schöntal neue Gebüh-
rensätze. Die Satzung sowie die neuen Gebührensätze können 
Sie der beiliegenden öffentlichen Bekanntmachung im Schöntal 
Aktuell entnehmen.

 6.  Sanierung des Gemeindeverbindungsweges „Hohe 
Straße“ von der K 2320 bis Marlach

In Marlach wird der Gemeindeverbindungsweg „Hohe Straße“ 
von der K 2320 bis Marlach saniert. Dafür erhält die Gemeinde 
im Zuge des Ausgleichstocks 250.000 €. Die Vergabe der Arbei-
ten erhält die Firma Schwarz aus Ingelfingen-Stachenhausen i. 
H. v. brutto 469.106,82 €.

 7.  Beratung Haushaltsplan 2025
Die Ansätze des Ergebnishaushalts werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es ergibt sich ein ordentliches Gesamtergebnis i. H. 
v. -2.009.690 €. Der Haushaltsplan der Gemeinde Schöntal soll 
auf dieser Grundlage fertiggestellt werden und im Dezember zur 
Verabschiedung vorgelegt werden.

 8.  Entscheidung über Anträge zur Vereinsförderung zur 
Aufnahme in den Haushalt 2025

Gewährt werden den Vereinen Musikkapelle Bieringen, Schüt-
zenverein Oberkessach, SV Sindelbachtal e.V und DJK-TSV 
Bieringen e.V. Vereinszuschüsse i. H. v. 30 % der tatsächlichen 
Kosten, höchstens jedoch 30 % der beantragten Kosten. Dies 
umfasst eine Gesamtsumme von 23.750 €.

 9. Beitritt bzw. Beteiligung an der Forstlichen Vereini-
gung Odenwald-Bauland eG sowie Beauftragung zum 
Holzverkauf

Der Gemeinderat hat die Beteiligung an der Forstlichen Verei-
nigung Odenwald-Bauland eG mit neun Anteilen im Wert von 
insgesamt 900 € beschlossen. Ab 1.1.2025 werden wir die Forst-
liche Vereinigung mit dem Holzverkauf beauftragen.

10. Spenden
Für den Schöntaler Weihnachtsmarkt sind Spenden i. H. v. 
1.870,00 € eingegangen. Die Erträge wurden einstimmig vom 
Gemeinderat bewilligt.

Gemeinde Schöntal
Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO), der §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Schöntal in seiner öffentli-
chen Sitzung am 28.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

Die Gemeinde Schöntal erhebt für öffentliche Leistungen, die 
sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, 
Gebühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit 
nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes bestimmen. 
Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in 
besonderen Gebührensatzungen der Gemeinde Schöntal.

§ 2
Gebührenfreiheit

(1) Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentliche 
Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen:
a) Gnadensachen,
b) das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäf-

tigten des öffentlichen Dienstes,
c) die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder 

die bestehende oder frühere anstelle der gesetzlichen 
Dienstpflicht geleistete Tätigkeit,

d) Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung die-
nen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Notenverbesserung,

e) Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche und 
einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen Auskünften nicht 
durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist,

f) die behördliche Informationsgewinnung,
g) Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend 

nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen 
sind, mit Ausnahme der Entscheidung über Rechtsbehelfe.

(2) Von der Entrichtung der Gebühren sind, soweit Gegenseitig-
keit besteht, befreit:
a)  das Land Baden-Württemberg,
b)  die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentli-

chen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des Landes für 
Rechnung des Landes verwaltet werden,

c)  die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und Zweck-
verbände sowie Verbände der Regionalplanung in Baden-
Württemberg.

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten be-
rechtigt sind, die Gebühren Dritten aufzuerlegen.

(3) Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände 
bleiben unberührt.

§ 3
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist der-
jenige verpflichtet,
1.  dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist,
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§ 8
Fälligkeit, Zahlung

(1) Die Verwaltungsgebühr wird durch schriftlichen oder mündli-
chen Bescheid festgesetzt und ist mit der Bekanntgabe der Ge-
bührenfestsetzung an den Schuldner fällig.
(2) Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag er-
bracht wird, kann von der Zahlung eines Vorschusses oder von 
der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht wer-
den. Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung 
des Vorschusses oder zur Leistung der Sicherheit zu setzen. Die 
Gemeinde Schöntal kann den Antrag als zurückgenommen be-
handeln, wenn die Frist nicht eingehalten wird und der Antrag-
steller bei der Anforderung des Vorschusses oder der Sicher-
heitsleistung hierauf hingewiesen worden ist.
(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkun-
den, die aus Anlass der öffentlichen Leistung eingereicht worden 
sind, können bis zur Bezahlung der festgesetzten Gebühren und 
Auslagen zurückbehalten werden.

§ 9
Auslagen

(1) In der Verwaltungsgebühr sind die der Gemeinde Schöntal 
erwachsenen Auslagen inbegriffen.
Übersteigen die Auslagen das übliche Maß erheblich, werden 
sie gesondert, in der tatsächlich entstandenen Höhe festgesetzt. 
Dies gilt auch dann, wenn für eine öffentliche Leistung keine Ge-
bühr erhoben wird.
(2) Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind insbesondere
a)  Gebühren für Telekommunikation
b)  Reisekosten
c)  Kosten öffentlicher Bekanntmachungen
d)  Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonsti-

ge Kosten der Beweiserhebung
e)  Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen 

für Leistungen und Lieferungen
f)  Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und 

Sachen.

(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsge-
bühren geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der 
Anspruch auf Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwen-
dung des zu erstattenden Betrags.

§ 10
Schlussvorschriften

(1) Diese Satzung tritt am 1.1.2025 in Kraft.

(2) Zu gleicher Zeit treten die Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) vom 
13.11.1962/18.6.1996 (jeweils mit allen späteren Änderungen) 
und alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder wider-
sprechenden Vorschriften außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Be-
kanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Schöntal, 28.11.2024
gez.
Joachim Scholz, Bürgermeister

2.  der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde 
Schöntal gegenüber durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder

3.  der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 4
Gebührenhöhe

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem 
dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebüh-
renverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leis-
tungen, die im Gebührenverzeichnis nicht explizit benannt sind 
und für die keine Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Ge-
bühr nach den Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses (allge-
meine Verwaltungsgebühr) zu erheben.
(2) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrah-
mens zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach dem Verwal-
tungsaufwand sowie nach der wirtschaftlichen oder sonstigen 
Bedeutung für den Gebührenschuldner zum Zeitpunkt der Been-
digung der öffentlichen Leistung. Bei Rahmengebühren wird ein 
Mindest- und ein Höchstsatz für die Gebühr festgelegt.
(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstan-
des zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit der Been-
digung der Leistung maßgebend. Der Gebührenschuldner hat 
auf Verlangen den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei 
Verweigerung oder ungenügender Führung des Nachweises hat 
die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu 
schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger bedienen.
(4) Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeitdauer der Bearbei-
tung der Leistung zu berechnen, bemisst sich die Höhe der Ge-
bühr entweder nach der durchschnittlichen Bearbeitungszeit (je 
Vorgang) oder sie wird in Zeiteinheiten (ZE) gemessen. Eine ZE 
beträgt 15 Minuten (mit Ausnahme 10.6 Scans – z.B. zum Ver-
sand via E-Mail: hier 5 Minuten). Angebrochene ZE sind dabei 
bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 Min./bzw. 2:30 Min) auf die vo-
rausgehende volle Zahl der ZE abzurunden und angebrochene 
ZE über der Hälfte (ab 7:31 Min./bzw. 2:31 Min) auf die nächst-
folgende volle Zahl der ZE aufzurunden.
(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, 
mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung 
der öffentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt die 
öffentliche Leistung aus sonstigen, vom Schuldner zu vertreten-
den Gründen, so wird bei einer Gebühr nach ZE die Gebühr nach 
der angefallenen Arbeitszeit erhoben. Eine Gebühr kann in Fäl-
len nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der 
öffentlichen Leistungen nach Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) 
erfolgen sollte.
(6) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung 
abgelehnt, so ist der Absatz 5 entsprechend anzuwenden. Wird 
der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, 
wird keine Gebühr erhoben.

§ 5
Umsatzsteuer

Sofern die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten 
Gebühren zugrunde liegen, nach § 2b UstG umsatzsteuerpflich-
tig sind, wird ab Anwendungsbeginn zu diesen Gebühren zusätz-
lich der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz erhoben.

§ 6
Auskunftspflicht

Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der 
Verwaltungsgebühr erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß 
und vollständig zu machen und die notwendigen Unterlagen in 
Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen. Es gelten die 
Bestimmungen der Abgabenordnung.

§ 7
Entstehung der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der öffent-
lichen Leistung.
(2) Bei Zurücknahme eines Antrags nach § 4 Abs. 5 dieser Sat-
zung entsteht die Gebührenschuld mit der Zurücknahme, in den 
anderen Fällen des § 4 Abs. 6 dieser Satzung mit der Beendi-
gung der öffentlichen Leistung.
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Lfd. Nr. Öffentliche Leistung Gebühr

1. Allgemeine Verwaltungsgebühr

(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 15,00 € / ZE

2. Anträge

2.1
Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der 
Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht 
vorgeschrieben oder angeordnet ist

15,00 € / ZE

2.2 Ablehnung eines Antrages usw.
Bei Unzuständigkeit gebührenfrei 15,00 € / ZE

2.3 Zurücknahme eines Antrags
Gebührenfrei, wenn mit der Bearbeitung des Antrags noch nicht begonnen wurde. 15,00 € / ZE

3. Befreiung

(Ausnahmebewilligung, Dispens) 
von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen 15,00 € / ZE

4. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen 

und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 15,00 € / ZE

5. Auskünfte

insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme ihn solche
mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 15,00 € / ZE

6. Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)

6.1
Wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden oder 
wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung 
beantragt hat

15,00 € / ZE

6.2 Bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen. 1/2 der Gebühr nach 6.1 

7. Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)

Die Festsetzung der Gebühren und Auslagen darf ohne vorherige Information die Kosten über 200 Euro nicht übersteigen.

7.1 Bearbeitung von Auskunftsersuchen 15,50 € / ZE

8. Beglaubigungen / Bestätigungen 

8.1

Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln. Werden mehrere Unterschriften 
gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen 
Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste 
Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz

9,00 € / Vorgang

8.2 Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, 
Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite 4,50 € / Vorgang

gilt nicht für öffentliche Beglaubigungen

8.3 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien 
usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite 5,50 € / Vorgang

9. Bescheinigungen

9.1 Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art, auch Zweit- & Mehrausfertigungen von Bescheiden (Grundsteuer, 
Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebührenabrechnungen etc.) 15,00 € / ZE

Gebührenfrei: Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für 
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommens- und Körperschaftsteuerrechts ausstellt (Spendenbescheinigung)

10. Anfertigung von Kopien 

10.1 DIN A 4 - Schwarzweiß (für die erste Seite)  1,50 €

für jede weitere Seite 0,50 €

10.2 DIN A 3 - Schwarzweiß/Farbe (für die erste Seite) 2,00 €

für jede weitere Seite 1,00 €

10.3 DIN A 4 - Farbe (für die erste Seite) 1,50 €

für jede weitere Seite 0,50 €

10.4 DIN A 3 - Farbe (für die erste Seite)  2,00 €

für jede weitere Seite 1,00 €

10.5 Fotokopien aus Bauakten, Plänen oder Ausdrucke digitaler Flächenkarten/-daten (z.B. Flächennutzungsplan, 
Bebauungsplan, etc.) 15,00 € / ZE

mindestens jedoch 30,00 €

10.6 Scan (z.B. zum Versand via E-Mail) 5,00 € / ZE

Gebührenverzeichnis der Gemeinde Schöntal
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung
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Lfd. Nr. Öffentliche Leistung Gebühr

11 Baugesetzbuch

11.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts) 26,50 € / Vorgang

11.2 Sanierungsrechtliche Genehmigung 19,50 € / ZE

11.3 Sanierungsrechtliche Steuerbescheinigung 19,50 € / ZE

12 Bauordnungsrecht

12.1 Bearbeitung einer Baulast - Übernahmeerklärung (inkl. Eintragung ins Baulastenverzeichnis) 11,50 € / ZE

12.2 Genehmigung von Entwässerungsanlagen oder der Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage 19,00 € / ZE

12.3 Genehmigung von Wasserversorgungsanlagen oder der Änderung der Grundstückswasserversorgungsanlage 19,00 € / ZE

12.4 Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 15,00 € / ZE

13 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  

13.1

unter anderem:
- Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
- Ausnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit gegen umweltschädliches Verhalten
- Maßnahmen bezüglich Polizeiverordnung gefährlicher Hunde

13,00 € / ZE

14 Standesamt

14.2 Öffentliche Leistungen im Kirchenaustrittsverfahren 28,50 € / Vorgang

15 Bestattungsrecht

15.1 Ausstellung eines Leichenpasses 9,00 € / Vorgang

15.2 Ausstellung einer Urnenanforderung 13,50 € / Vorgang

15.3 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattungen 13,50 € / Vorgang

15.4 Anordnung der Bestattung 13,50 € / ZE

16 Fundsachen

16.1 Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 8,00 € / Vorgang

17. Meldewesen

17.1 Auskünfte aus dem Melderegister

17.1.1 Einfache Auskunft  9,00 € / Vorgang

17.1.2 Erweiterte Auskunft 11,00 € / Vorgang

17.1.3 Gruppenauskunft 14,00 € / ZE

17.2 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung 23,50 € / Vorgang

17.3 Meldebescheinigung

17.3.1 Einfache Meldebescheinigung 9,00 € / Vorgang

Werden mehrere gleich lautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede 
weitere Bescheinigung auf die Hälfte.

17.3.2 Erweiterte Meldebescheinigung 14,00 € / Vorgang

17.4 Ablehnung einer Auskunftssperre 14,00 € / ZE

17.5 Ausstellung Lebensbescheinigung (unter anderem: für ausl. Renten- und Pensionszwecke) 14,00 € / Vorgang

17.6 Sonstige öffentliche Leistungen der Meldebehörde 14,00 € / ZE

gebührenfrei sind:

- Datenübermittlungen an andere öffentliche Stellen im Inland 

- die Eintragung einer Auskunftssperre

- die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung 

- die Auskunft an den Betroffenen

- die Berichtigung und Ergänzung, Löschung von Daten des Melderegisters

- die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte

- die Einrichtung von Übermittlungssperren 

17.7 Steuer-ID erneut ausstellen 9,00 € / Vorgang
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Lfd. Nr. Öffentliche Leistung Gebühr

18 Gewerberecht

18.1 Erteilung einer Empfangsbescheinigung 

18.1.1 Gewerbeanmeldung 39,00 € / Vorgang

18.1.2 Gewerbeummeldung 19,50 € / Vorgang

18.1.3 Gewerbeabmeldung 19,50 € / Vorgang

18.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerberegister 14,50 € / Vorgang

18.3 Sonstige öffentliche Leistungen im Gewerberecht 14,50 € / ZE

19 Spielgeräte

19.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 13,50 € / ZE

zzgl. Je Spielgerät 250,00 €

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wird neben dem Mindestaufwand der Verwaltung der 
wirtschaftliche Vorteil des Gebührenschuldners berücksichtigt.

19.2 Geeignetheitsbescheinigung des Aufstellungsortes für Spielgeräte 13,50 € / ZE

20 Fischerei

Zusätzlich ist für jedes Jahr eine Fischereiabgabe in Höhe von 12 Euro zu zahlen. Diese Abgabe gilt nicht für 
den Jugendfischereischein.

20.1 Ausstellung eines Fischereischeins auf Lebenszeit 23,50 € / Vorgang

20.2 Ausstellung eines Jahresfischereischeins 23,50 € / Vorgang

20.3 Ausstellung eines Jugendfischereischeins 19,00 € / Vorgang

20.4 Ausstellung eines Ersatzfischereischeines 28,50 € / Vorgang

21. Gaststättenrecht

21.1 Gestattungen bis zu 4 Tagen 

21.1.1 für den ersten Tag 23,00 € / Vorgang

21.1.2 für jeden weiteren Tag 1/2 der Gebühr nach 21.1.1

22 Sprengstoffrecht

22.1 Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Kleinfeuerwerks (pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2) 
außerhalb der Zeit von Silvester 23,00 € / Vorgang

Information Photovoltaikanlage Rossach
Am 3. Dezember 2024 fand in Rossach eine Bürgerbeteiligung 
zur geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage statt. Diese Veran-
staltung gab den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich 
über das Bauprojekt zu informieren, Fragen zu stellen und Be-
denken zu äußern.

Das geplante Bauprojekt, das direkt an Rossach angrenzt, er-
streckt sich über eine Fläche von 38,3 Hektar und sieht eine ma-
ximale Bauhöhe von 4,5 Metern vor.
Die genaue Lage der Solaranlage ist im beiliegenden Bebau-
ungsplan dargestellt und mit Pfeilen markiert.

Der geplante Solarpark wird jährlich etwa 54 Millionen kWh 
Strom erzeugen. Diese enorme Energiemenge reicht aus, um 
rund 19.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom zu versorgen.
Besonders im Kontext des Klimawandels und der globalen Be-
mühungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird 
die Bedeutung dieses Projekts deutlich. Durch die Nutzung von 
Solarenergie können jährlich etwa 37.000 Tonnen CO2 einge-
spart werden. Eine erhebliche Reduktion des CO2-Ausstoßes ist 
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.



10 | Aus den Ortschaften Schöntal Aktuell · 12. Dezember 2024 · Nr. 50

Müller Spielgeräte e.K., Westernhausen
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG, Ingelfingen
RATEC Montagetechnik GmbH, Oberkessach
Retzbach Communication, Westernhausen
Kommunale Dienstleistungen Sauerborn, Rosenberg
Schirmer GmbH schönes Bad – smarte Heizung, Berlichingen
Forstbetrieb Schmeißer GmbH, Jagsthausen
SMW Druckgießtechnik GmbH, Oberkessach
Sparkasse Hohenlohekreis, Künzelsau
M. Stahl Fliesengeschäft GmbH, Bieringen
W. Stahl Fliesenhandwerk GmbH, Bieringen
Steinbach GbR, Blaufelden
Thomeier Blechverarbeitung GmbH, Westernhausen
Malermeister Vogel, Sindeldorf
Volksbank Hohenlohe eG, Öhringen
Wagner + Simon Ingenieure GmbH, Mosbach
Walter Ingenieure GmbH & Co. KG, Adelsheim
Berthold Widmaier GmbH & Co. KG, Aichwald
Zentler Transporte und Baustoffhandels GmbH, Öhringen
Ziehl-Abegg SE, Künzelsau
Zürn Landtechnik GmbH, Westernhausen

Schließtage des Rathauses zum Jahreswechsel
Zwischen Weihnachten und Neujahr vom 27.12. bis 31.12.2024 
bleibt das Rathaus (inkl. Bürgerbüro) geschlossen.
Ab Donnerstag, 2.1.2025 ist das Rathaus wieder wie gewohnt 
geöffnet.
Wir bitten um Beachtung!

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
17.12. Gottfried Bopp, Winzenhofen  85 Jahre
18.12. Anna Hügel, Kloster Schöntal  90 Jahre

Aus den OrtschaftenAus den Ortschaften

Schornsteinfeger
Die dritte Schornsteinreinigung 2024 mit den anfallenden Aus-
brennarbeiten erfolgt in Marlach voraussichtlich ab Donners-
tag, 19.12.2024.
Im Jahr 2025 beginnt die erste Schornsteinreinigung, in dem zu 
meiner Zuständigkeit gehörendem Teilgebiet von Oberkessach 
voraussichtlich ab Dienstag, 7.1.2025, in Aschhausen vor-
aussichtlich ab Dienstag, 14.1.2025 und in Westernhausen 
voraussichtlich ab Montag, 20.1.2025.
Allen meinen Kunden wünsche ich Gesundheit, schöne Feierta-
ge und ein gutes neues Jahr.
Schornsteinfegermeister Markus Schmidt

Bieringen

Sprechstunde der Ortsvorsteherin
Die Ortschaftsverwaltung bleibt weiterhin geschlossen. In drin-
genden Fällen wenden Sie sich bitte an das Bürgermeisteramt 
Schöntal unter der Telefonnummer 07943/9100-10.
Ich biete als neue Ortsvorsteherin von Bieringen vorerst eine 
Sprechstunde montags von 18.00 bis 19.00 Uhr an.
Gerne können Sie mit Ihren Anliegen auf mich zukommen.
gez. Carolin Mark

Marlach

Fundsache
Fundort: Parkplatz Turnhalle
Wann: Samstag, 30.11.2024
Was: rote Kinderbrille
Der/die Verlierer/in setze sich bitte mit der Ortschaftsverwaltung 
unter der Tel. 07943/910052 oder dem Ortsvorsteher Herrn Rei-
bel in Verbindung.

Die geplanten Kommunalabgaben in Höhe von 176.000 Euro 
jährlich, die durch den Betrieb der Anlage in Rossach und Asch-
hausen generiert werden, stellen eine wichtige Einnahmequel-
le für die Gemeinde dar. Diese Mittel können für verschiedene 
kommunale Projekte und Infrastrukturmaßnahmen genutzt wer-
den, was der gesamten Gemeinde zugutekommt.

Zahlreiche Besucher auf dem Schöntaler 
Weihnachtsmarkt
Am vergangenen Wochenende fand der Schöntaler Weihnachts-
markt zum 19. Mal statt. Sehr viele Besucher kamen nach Klos-
ter Schöntal – zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte der 
Region. Viele ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz. Die Frei-
willige Feuerwehr Schöntal mit allen Abteilungswehren sowie 
das DRK Oberkessach und Bieringen. Das THW Adelsheim hat 
wieder eine sehr gut funktionierende Stromversorgung für den 
Markt eingerichtet. Viele Helferinnen und Helfer vor und hinter 
den Kulissen haben für einen ordnungsgemäßen Ablauf und für 
die Sicherheit der Besucher gesorgt. Hierfür herzlichen Dank!
Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts haben die Kinder der 
Max-Eyth-Schule Grundschule Schöntal mit ihren Lehrerinnen 
und einem Lehrer die Besucher mit ihrem tollen Programm be-
geistert.
Besonders bedanken wir uns auch bei dem Nikolaus, der den 
Kindern mit kleinen Leckereien eine Freude bereitet hat.
Danke allen Marktbeschickern, Kunsthandwerkern und Künst-
lern, die mit ihrem abwechslungsreichen Angebot und Programm 
dem Schöntaler Weihnachtsmarkt wieder eine besondere Note 
verliehen haben.
Besonderen Dank an das Team des Bildungshauses und der ka-
tholischen Erwachsenenbildung, die unter anderem die Bastel-
werkstatt im Werkraum organisierten.
Herzlicher Dank gilt den Erzieherinnen der Schöntaler Kinder-
gärten für die Gestaltung des Kinderprogramms.
Danke auch an das Knurps Puppentheater, das die Zuschauer 
an beiden Tagen mit dem Stück „Der Frosch in der roten Bade-
hose“ begeistert hat.
In diesem Jahr sorgten neben dem Schöntaler Kulturverein, dem 
Bildungshaus, dem Waldschulheim und dem Klostercafé die Ort-
schaften Aschhausen und Oberkessach für das leibliche Wohl.
Allen, die zum Gelingen des Weihnachtsmarkts beigetragen ha-
ben, ein herzliches Dankeschön!
gez. Joachim Scholz, Bürgermeister
Die nachstehend in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten 
Firmen haben mit ihren großzügigen Spenden den Schöntaler 
Weihnachtsmarkt unterstützt.
Herzlichen Dank dafür!
BAGeno Raiffeisen eG, Bad Mergentheim
Blank Projektentwicklung GmbH, Bieringen
Schreinerei Blum GmbH, Berlichingen
Bohl Befestigungssysteme GmbH, Oberkessach
Schreinerei Gerhard Brümmer GmbH, Bieringen
Chalupa Solartechnik GmbH & Co.KG, Bieringen
Glas- und Gebäudereinigung Dayi, Forchtenberg
Dengel Bau GmbH, Berlichingen
DSB Dienstleistungsservice Beckhöfer GmbH, Bad Friedrichs-
hall
Dürr Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Oberkessach
E. J. Reinigungssysteme Vertrieb GmbH, Gaildorf
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
ENO Energie Neckar-Odenwald GmbH, Buchen
GHL Fahrzeugtechnik GmbH, Dörzbach
Baumpflege Henne, Künzelsau
Hell Ingenieure GbR, Öhringen
Herbsthäuser Brauerei Wunderlich KG, Bad Mergentheim-
Herbsthausen
Feuerschutz Hornung, Künzelsau
IFK – Ingenieure GbR, Mosbach
KEGA Holzbau GmbH, Eberstal
Kellenbenz Lüftungsbau GmbH, Erlenbach
Stuckateur und Maler Meisterbetrieb Kilb, Oberkessach
Klosterapotheke, Kloster Schöntal
Autohaus Kohler, Bieringen
KSMA Karl-Heinz Sitzler, Maschinen- u. Anlagenbau GmbH, Bi-
eringen
LTI Metalltechnik GmbH, Berlichingen
MTG Metalltechnik GmbH, Oberkessach
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Oberkessach

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, liebe 
Keschicher,
nach fünf Jahren möchte ich mich bei euch als Ortsvorsteherin 
verabschieden. Es war eine sehr schöne Zeit mit vielen span-
nenden und oft auch herausfordernden Aufgaben, und ich sage 
danke dem Klasse-Team im Ortschaftsrat und euch, liebe Bürge-
rinnen und Bürger, für die wertschätzenden und vertrauensvollen 
Begegnungen.
Karin Heckmann
Wie das Leben es manchmal will, kam es im vergangenen Jahr 
zu unerwarteten Veränderungen. Nachdem Mathias Salig aus 
gesundheitlichen Gründen und Rüdiger Volk als stellvertretender 
Bürgermeister aus rechtlichen Gründen das Amt des Ortsvor-
stehers nicht antreten konnten, wurde Jasmin Knörzer vom Ort-
schaftsrat als Ortsvorsteherin vorgeschlagen und am 28.11.2024 
vom Gemeinderat gewählt. Unterstützt wird sie von Rüdiger Volk 
als erstem Stellvertreter und Mathias Salig als zweitem Stellver-
treter.
Der gesamte Ortschaftsrat freut sich darauf, die Zukunft unseres 
Ortes mit frischen Ideen und viel Einsatzkraft zu gestalten. Ge-
meinsam möchten wir die anstehenden Aufgaben als Team und 
im Dialog mit euch angehen. Eure Anregungen und eure Teilnah-
me an den Sitzungen sind uns dabei besonders wichtig – denn 
nur zusammen können wir unser Keschi weiter voranbringen.
„Die Weihnachtsbotschaft stützt sich nicht auf Angst, son-
dern auf Vertrauen, auf Hoffnung und Liebe. In der Liebe ist 
mehr Kraft als in irgendeiner anderen Macht. Jeder Mensch 
kann sie erfahren, sie einem anderen zugänglich machen. 
Sie ist der Frieden.“
Nehmen wir diese Worte von Richard von Weizsäcker mit in die 
festlichen Tage und ins neue Jahr. Mögen sie uns daran erin-
nern, dass Liebe, Vertrauen und Zusammenhalt die stärksten 
Kräfte sind, die wir einander schenken können.
Wir wünschen euch und euren Familien von Herzen ein besinn-
liches, friedvolles und liebevolles Weihnachtsfest. Möge das Jahr 
2025 für euch alle Gesundheit, Glück, Freude und viele schöne 
Momente bereithalten.
Euer Ortsvorsteher-Trio und der Ortschaftsrat

Weihnachtsmarkt 2024
Am vergangenen Wochenende hat der Dorf- und Kulturverein 
Oberkessach einen Bewirtungsstand auf dem Schöntaler Weih-
nachtsmarkt betrieben. Trotz des Regens am Samstag war der 
Markt sehr gut besucht, sodass neben Punsch und Glühwein 
auch fast alle „Limes-Weck“ und „Keschicher im Weck“ verkauft 
werden konnten.
All das wäre jedoch ohne die vielen fleißigen Helferinnen und 
Helfer beim Auf- und Abbau sowie während des Markts im Stand 
nicht möglich gewesen. Viele helfende Hände waren sogar mehr-
mals, teilweise das ganze Wochenende, im Einsatz. Besonders 
die Mitglieder des Ortschaftsrats haben viel Zeit in die Organisa-
tion, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung investiert.
Dafür möchte ich allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen 
unserer Bewirtung beigetragen haben, herzlichst danken. Das 
war eine starke Teamleistung!
Jasmin Knörzer, Ortsvorsteherin Oberkessach

Letzter Oberkessacher Treff 2024
Der letzte Oberkessacher Treff 2024 findet am Freitag, 
13.12.2024 ab 14.30 Uhr in der alten Schule statt.
Wir laden alle aus nah und fern ein, in gemütlicher Runde den 3. 
Advent einzuläuten.
Gemeinsam wollen wir miteinander reden, spielen, basteln und 
die ein oder andere Runde stricken oder häkeln.
Der Spieltisch ist gut bestückt, freut sich aber auf neue Spiele, 
die man in der Gemeinschaft spielen kann. Handarbeiten aller 
Art dürfen auch gerne wieder mitgebracht werden.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit euch bei einer 
Tasse Kaffee und Gebäck.
Sonja Theimer, Sigrid Grohe und Tanja Grohe

Sindeldorf

Weihnachtliche Melodien am 14.12.2024
Dieses Jahr findet unter dem Motto „Weihnachtliche Melodien“ ein 
musikalisch umrahmter Abend mit anschließender Bewirtung statt.
 - Am 14.12.2024 um 17.00 Uhr
 - In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Sindeldorf
 - Musikalische Umrahmung durch den Gesangverein und die 

Musikkapelle Sindeldorf
 - Anschließende Bewirtung vor der Pfarrscheune durch den 

Freundeskreis Sindeldorf-Marigny:Punsch und Glühwein
 - Kuchen und Grillwurst
 - Für Punsch und Glühwein kann gerne eine eigene Tasse mit-

gebracht werden.
Wir freuen uns über euer Kommen.

 
 Foto: privat

FeuerwehrnachrichtenFeuerwehrnachrichten

Freiwillige Feuerwehr Schöntal

Abteilung Oberkessach

Feuerwehrübung
Übung am Fr., 13.12.2024
Übungsbeginn: 19.30 Uhr
Übung am Sa., 14.12.2024
Übungsbeginn: 19.30 Uhr

BehördeninfosBehördeninfos

Landratsamt Hohenlohekreis
Jugendamt Hohenlohekreis
Besonderer sozialer Dienst zieht um
Neue Räume in der Würzburger Straße 30 in Künzelsau
Am Freitag, 13. Dezember 2024 zieht ein Teil des Jugendamts 
innerhalb von Künzelsau um. Die Mitarbeiterinnen des Fach-
dienstes besonderer sozialer Dienst, der die Bereiche Pflegekin-
derdienst, sozialpädagogische Familienhilfe und die Adoptions-
vermittlungsstelle umfasst, verlassen die Stuttgarter Str. 5 und 
beziehen neu eingerichtete Räume in der Würzburger Straße 30 
(1. Obergeschoss). Die telefonische Erreichbarkeit ist am Um-
zugstag weitestgehend gewährleistet.

Keine persönlichen Beratungsgespräche vor 
Einbürgerungsanträgen mehr
Zu hohe Arbeitsbelastung – Ausführliche Informationen 
zum Thema auf der Homepage des Landkreises
Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung im Einbürgerungswesen 
können durch die Staatsangehörigkeitsbehörde des Landrat-
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Die browserbasierte Version löst zum Anzeigejahr 2024 die Vor-
gängerversion ab. Der Versand als CD-ROM wird eingestellt.
Kommen Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht nicht nach, ist 
eine Ausgleichsabgabe an das örtliche Integrations- bzw. Inklusi-
onsamt zu leisten. Ob und in welcher Höhe eine Zahlungspflicht 
besteht, lässt sich mit IW-Elan berechnen.
Die Ausgleichsabgabe hat sich durch das Gesetz zum inklusi-
ven Arbeitsmarkt zum 1. Januar 2024 für diejenigen Arbeitge-
ber erhöht, die über den Jahresverlauf hinweg keinen einzigen 
schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen beschäftigt 
haben. Mit der Meldung zum Stichtag 31. März 2025 kommen 
die neuen Zahlbeträge, die nach Betriebsgröße gestaffelt sind, 
erstmalig zum Tragen.
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur Förderung der Teil-
habe von schwerbehinderten Menschen eingesetzt. Darunter 
zählen zum Beispiel die Einrichtung eines Arbeitsplatzes sowie 
die Förderung eines schwerbehinderten Menschen mit einem 
Eingliederungszuschuss.
Mehr Informationen zur Ausgleichsabgabe sowie dem Anzei-
geverfahren finden sich online auf www.arbeitsagentur.de/un-
ternehmen/personalfragen/pflichten-arbeitgeber/schwerbehin-
derte-menschen. Der Arbeitgeber-Service steht den Betrieben 
gerne für Beratungen zur Einstellung schwerbehinderter Men-
schen zur Verfügung.
Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis Freitag 
zwischen 9.30 und 11.30 Uhr für Arbeitgeber aus dem Bezirk der 
Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim unter 
der Telefonnummer 0721/8237066 beantwortet.

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg
Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben – mit Behinde-
rung
Anspruch auf besondere Leistungsansprüche 
Am 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit 
Behinderung. Er macht auf die Belange von Menschen mit kör-
perlichen oder geistigen Einschränkungen aufmerksam. Wer 
beeinträchtigt ist, hat Anspruch auf besondere Leistungen der 
Solidargemeinschaft – auch und gerade im Bereich der sozia-
len Sicherung, darauf macht die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg aufmerksam. 
Menschen mit Behinderung in Deutschland 
Ende 2023 lebten in Deutschland knapp 8 Millionen Menschen 
mit schwerer Behinderung, das ist fast jeder zehnte Mensch in 
Deutschland. Über 90 Prozent der Behinderungen wurden durch 
eine Krankheit verursacht, es kann also jeden treffen und fast je-
der hat einen Menschen in seinem Umfeld, der mit körperlichen 
oder seelischen Beeinträchtigungen lebt. Die Deutsche Renten-
versicherung beantwortet daher die häufigsten Fragen zu Ren-
ten- und Reha-Leistungen schwerbehinderter Menschen: 
Meine berufliche Tätigkeit fällt mir immer schwerer, kann ich 
eine Reha-Maßnahme beantragen? 
Rehabilitations- und Präventionsleistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung sollen verhindern, dass eine Behinderung 
oder Krankheit zur dauerhaften Erwerbsminderung führen. Die 
Deutsche Rentenversicherung prüft daher auf Antrag, ob sie im 
konkreten Einzelfall helfen kann. 
Das können Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sein. Diese sollen zum 
Beispiel helfen, den bisherigen Arbeitsplatz trotz der gesundheit-
lichen Einschränkungen zu erhalten. Auch eine berufliche Neu-
orientierung kommt infrage. Sie ist oft die bessere Alternative zur 
völligen Beschäftigungsaufgabe. 
Ich bin schwerbehindert, dann muss ich doch auch eine Er-
werbsminderungsrente bekommen, oder? 
Die Frage einer Erwerbsminderung lässt sich nicht allein am 
Grad der Behinderung ablesen. 
Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten Sie, wenn 
Sie wegen Krankheit oder Behinderung unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auf nicht absehba-
re Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Sie 
entspricht in ihrer Höhe etwa einer Altersrente. Können Sie 
noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich 
arbeiten, bekommen Sie die Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit nimmt die 
Rentenversicherung ebenso vor, wie die Prüfung der versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen. 

samtes Hohenlohekreis ab dem 1. Januar 2025 keine persönli-
chen Beratungsgespräche für Einbürgerungsinteressierte mehr 
angeboten werden.
Personen, die sich für die Einbürgerung interessieren, werden 
gebeten, sich vor Antragstellung auf der Internetseite des Land-
kreises (www.hohenlohekreis.de) zu informieren. Die Homepage 
bietet ausführliche Informationen rund um das Thema Einbürge-
rung, insbesondere zu den Voraussetzungen, die für eine Ein-
bürgerung erfüllt sein müssen.
Ebenso befinden sich dort alle notwendigen Antragsformulare 
zum Download sowie eine Checkliste, aus der ersichtlich ist, wel-
che persönlichen Unterlagen zur Antragstellung notwendig sind. 
Wie und in welcher Form ein Einbürgerungsantrag gestellt wer-
den kann und wie das Verfahren abläuft, wird ebenfalls erklärt.
Des Weiteren ist dort ein Online-Quick-Check verlinkt, mit dem 
Interessierte vor Antragstellung unverbindlich prüfen können, ob 
sie die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen.
Fragen, die auf der Internetseite nicht beantwortet werden, kön-
nen per E-Mail an die Staatsangehörigkeitsbehörde (einbuerge-
rung@hohenlohekreis.de) gerichtet werden.
Aufgrund der hohen Antragszahlen kommt es derzeit in sämtli-
chen Staatsangehörigkeitsbehörden in Deutschland zu längeren 
Bearbeitungszeiten. Die Behörde bittet daher weiterhin darum, 
bei gestellten Anträgen keine Nachfragen nach dem aktuellen 
Sachstand zu stellen.

42 Apfel-, Birnen- und Kirschbäume gepflanzt
Obstbaumpflanzaktion in Altkrautheim zum Abschluss des 
Flurbereinigungsverfahrens
Ende November fand in Altkrautheim zum bevorstehenden Ab-
schluss des Flurbereinigungsverfahrens eine Obstbaumpflanz-
aktion statt. Insgesamt 42 Apfel-, Birnen- und Kirschbäume wur-
den gepflanzt. 
Die Aktion wurde vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des 
Flurneuordnungsverfahrens Krautheim-Altkrautheim und dem 
Flurneuordnungsamt des Hohenlohekreises organisiert. Interes-
sierte Grundstückseigentümer konnten zu stark vergünstigtem 
Preis junge Bäume, Stickel (Pflanzpfahl) und eine Drahthose als 
Schutz vor Wildverbiss erwerben. Neben dem künftigen Obster-
trag wird durch die Baumpflanzaktion ein wichtiger Beitrag zur 
Förderung der Artenvielfalt und zur Aufwertung des Landschafts-
bildes geleistet. Ausschließlich heimische und robuste Obst-
baumsorten wurden gepflanzt.
Weil der fachgerechte Baumschnitt entscheidend für das Gedei-
hen der frisch gepflanzten Bäume ist, wird zur Pflanzaktion am 
18. Januar 2025 ein Schnittkurs durch den Obst- und Gartenbau-
verein Kocher-Jagst e.V. in Altkrautheim angeboten.

Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall
Familienkasse ändert Öffnungszeiten ab 2. Januar 2025
Die Familienkasse Baden-Württemberg Ost am Standort Tauber-
bischofsheim wird ab Januar 2025 neue Öffnungszeiten haben. 
Die neuen Öffnungszeiten im Überblick:
Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag geschlossen
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr
Mit den neuen Öffnungszeiten wird dem geänderten Kundenver-
halten Rechnung getragen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.
familienkasse.de. Dort stehen Ihnen rund um die Uhr alle Dienst-
leistungen online über die eServices zur Verfügung.

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen bis 31. März 
2025 der Arbeitsagentur melden
Betriebe mit durchschnittlich 20 Arbeitsplätzen oder mehr ha-
ben die Pflicht, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Für kleinere Be-
triebe bestehen Sonderregelungen. Die Anzeige mit den Be-
schäftigungsdaten aus 2024 muss bei der zuständigen Agentur 
für Arbeit bis zum 31. März 2025 eingegangen sein. Die Frist 
kann nicht verlängert werden. Am schnellsten und einfachsten 
geht der Versand der Anzeige auf elektronischem Wege. Hierfür 
ist keine händische Unterschrift erforderlich.
Kostenlose Software unterstützt Arbeitgeber bei elektroni-
scher Anzeige
Für die Erstellung und den Versand der Anzeige steht Arbeitge-
bern die kostenfreie Software IW-Elan auf www.iw-elan.de unter 
der Rubrik „Software“ zur Verfügung. 
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Gibt es eine spezielle Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen? 
Ja, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommt in Be-
tracht, wenn Ihr Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt, 
Sie die Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit genannt, von 
35 Jahren erfüllen und ein Mindestalter erreicht haben. Sind 
Sie 1964 oder später geboren, können Sie die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne Abzüge erhal-
ten. Mit Abzügen von maximal 10,8 Prozent ist das bereits ab 62 
Jahren möglich. Wenn Sie vor 1964 geboren sind, ist das jeweils 
noch einige Monate früher möglich. Mit dem Rentenbeginnrech-
ner unter www.deutsche-rentenversicherung.de/online-rechner 
erfahren Sie, wann Sie konkret in Rente gehen können. Ob Sie 
die Mindestversicherungszeit schon erfüllen, sehen Sie auch in 
Ihrer ausführlichen Rentenauskunft. 
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Reha und 
Rente für schwerbehinderte Menschen“ auf unserer Website 
www.drv-bw.de. Weitere Fragen zum Thema beantworten wir 
auch am kostenlosen Servicetelefon unter 0800/100048024. 
Kontakt zur regionalen Beratung – online, telefonisch, per Video 
oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt 

Der Nahverkehr Hohenlohekreis informiert
Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024
Am Sonntag, 15.12.2024 ist Fahrplanwechsel.
Wir bitten unsere Fahrgäste zu beachten, dass es zu Fahr-
planänderungen kommen kann und deshalb die Aktualität 
ihrer gewohnten Verbindungen zu prüfen.
Die Fahrpläne – gültig ab 15. Dezember – stehen auf der NVH-
Homepage (www.nvh.de) als PDF zum Download zur Verfügung.
Das neue Fahrplanbuch 2025 für den Hohenlohekreis sowie 
Faltfahrpläne von ausgewählten Linien sind kostenfrei in den 
Kundencentern des NVH in Künzelsau und im Mobiz in Öhrin-
gen sowie in den Bussen, im Landratsamt Hohenlohekreis und in 
den Rathäusern erhältlich. Alle Verbindungen sind auch über die 
HNV-App „HNV mobil“ bzw. die elektronische Fahrplanauskunft 
des Landes unter www.efa-bw.de (auch über die NVH-Home-
page www.nvh.de) abrufbar.
Für weitere Informationen steht das Team des NVH mon-
tags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 
07940/9144-0 oder info@nvh.de gerne zur Verfügung.

Notdienste/Soziale DiensteNotdienste/Soziale Dienste

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Fr., 13.12. Stadt-Apotheke Krautheim, Tel. 06294/42100
Sa., 14.12. Comburg-Apotheke Künzelsau, Tel. 07940/8490
 Bahnhof-Apotheke Öhringen, Tel. 07941/8584
So., 15.12. Rats-Apotheke Forchtenberg, Tel. 07947/9434050
 Hof-Apotheke Öhringen, Tel. 07941/2321

Urlaub Arztpraxis Knobloch
Die Praxis Dres. Knoblach bleibt vom 19.12. bis 23.12.2024 ge-
schlossen.

Notfalldienstregelung
Für die Gesamtgemeinde Schöntal gilt für die Werktagnächte, 
Sonn- und Feiertage und außerhalb der Sprechstundenzeiten 
die Notdienstnummer 116117 (Anruf ist kostenlos). Bei lebens-
bedrohenden Notfällen ist die Rettungsleitstelle/Notarzt unter 
112 jederzeit erreichbar.

Allgemeine Notfallpraxis Öhringen
Hohenloher Krankenhaus Öhringen
Notfallpraxis Öhringen, Kastellstraße 5, 74613 Öhringen
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

Kostenfreie Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte, unter Tel. 0711/96589700 
oder docdirekt.de

Zahnärztlicher Notfalldienst
Telefon 0761/12012000 oder www.kzvbw.de
Zahnärztliche Notfallversorgung nach Unfällen
Zahnärztliche Notfalldienstnummer 0761/12012000
Notfalldienstsuche der KZV BW
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Notfallpraxis am DIAK in Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten jeweils an den Wochenenden und Feiertagen 
von 9.00 bis 15.00 Uhr
Eltern können ohne Voranmeldung mit ihren Kindern in die Not-
fallpraxis kommen. Zentrale Rufnummer 116117.

Ärztlicher Notdienst für Patienten mit Hals-, 
Nasen-, Ohrenerkrankungen
Zentrale Rufnummer 116117, Notfallpraxis HNO Heilbronn
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 – 26, Heilbronn
Sa., So. und Feiertag 10.00 – 20.00 Uhr

Augenärztlicher Notfalldienst
Telefon 116117
Augenärztliche Notfallpraxis in den SLK-Kliniken Heilbronn
Klinikum am Gesundbrunnen
Am Gesundbrunnen 20 – 26, Heilbronn
Fr. 16.00 – 22.00 Uhr, Sa., So., Feiertage 10.00 – 20.00 Uhr

Allgemeiner Sozialer Dienst des Landratsamtes 
Hohenlohekreis
Der Allgemeine Soziale Dienst des Landratsamtes Hohenlohe-
kreis informiert, berät und unterstützt Familien, Eltern, Kinder 
und Jugendliche bei Erziehungsschwierigkeiten, in Notlagen, bei 
familiären Problemen und in Trennungs- und Scheidungssitua-
tionen.
Die für Schöntal zuständige Bezirkssozialarbeiterin, Frau Land-
wehr, erreichen Sie im Landratsamt Hohenlohekreis unter Tele-
fon 07940/18-1436.

Demenzberatungsstelle im Hohenlohekreis
Ansprechperson: Frau Sonja Protzer
Tel. 07940/9225-16, E-Mail sonja.protzer@drk-hohenlohe.de

Pflegestützpunkt Hohenlohekreis
Würzburger Straße 30, 74653 Künzelsau
Neutrale Beratung im Vor- und Umfeld der Pflege
Telefon 07940/18-1866, 18-1867, 18-1799
pflegestuetzpunkt@hohenlohekreis.de
Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung auch in Öhrin-
gen, Poststraße 60

kit - Familiäre Kindertagesbetreuung
Hohenlohekreis
Tiele-Winckler-Straße 54
Tel. 07941/6084-890, Fax 07941/6084-17
erziehungsberatung-hohenlohe@jhfh.friedenshort.de
Wir sind für Sie da
in Öhringen
Mo. bis Fr., 8.00 bis 17.00 Uhr
Tiele-Winckler-Str. 54, 74613 Öhringen
in Künzelsau
Mo., Di. und Do., 9.00 bis 17.00 Uhr
im Nebengebäude C des Landratsamts in Künzelsau (Allee 16/
Stuttgarter Straße)
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle unter-
liegen der Schweigepflicht. Die Beratung ist für Sie kostenfrei.
Beratungen können face to face, telefonisch und über Videote-
lefonie stattfinden.
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ten alle in festliche Stimmung. Der Höhepunkt? Der Besuch des 
Nikolauses! Seine Überraschung ließ Groß und Klein strahlen. 
Ein Moment voller Freude und weihnachtlicher Magie!

 
 Fotos: Seniorenzentrum Schöntal

Kirchliche NachrichtenKirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten
Ökumenische Friedenslichtfeier
Am Dienstag, 17. Dezember wollen wir um 18.00 Uhr mit Tex-
ten und Liedern das „Friedenslicht aus Bethlehem“ begrüßen. 
Bei gutem Wetter findet die Feier vor der Klosterkirche statt, bei 
schlechtem Wetter im Eingangsbereich der Klosterkirche.
Nach der Feier sind Sie herzlich zur Begegnung bei Punsch und 
Gebäck eingeladen.
Bringen Sie zur Friedenslichtfeier eine geeignete Transportlam-
pe mit. Dauerbrenner können auch für 2,– € erworben werden.
Nach der Feier befindet sich das „Friedenslicht von Bethlehem“ 
in den Kirchen und kann an den darauffolgenden Tagen zu den 
Öffnungszeiten der Kirchen nach Hause geholt werden.

Seelsorgeeinheit Schöntal
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Samstag, 14.12.
Bieringen  6.00 Uhr Frührorate, anschl. Frühstück 
   im Gemeindehaus 
Sonntag, 15.12. –  3. Advent
Westernhausen  9.00 Uhr Sonntagsmesse 
Sindeldorf  9.00 Uhr Sonntagsmesse 
Berlichingen 10.30 Uhr Sonntagsmesse 
Oberkessach 10.30 Uhr Sonntagsmesse mit Ministranten-

aufnahme und Verabschiedung der 
Oberminis 

Westernhausen 18.00 Uhr Bußgottesdienst 
Bieringen 18.00 Uhr Frauengottesdienst „Lichtblicke“ des
   Kath. Frauenbunds 2.0 Hohenlohe 
Dienstag, 17.12.
Schöntal 18.00 Uhr Ökumenische Friedenslichtfeier vor 

der Klosterkirche 
Bußgottesdienst in Westernhausen
Der zweite Bußgottesdienst im Advent wird am Sonntag, 15. 
Dezember um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche in Westernhausen 
angeboten.
Herzliche Einladung!
Frauengottesdienst „Lichtblick“ am 3. Advent
Der kath. Frauenbund 2.0 Hohenlohe lädt am Sonntag, 15. De-
zember um 18.00 Uhr zu einem besinnlichen Adventsgottes-
dienst in die Pfarrkirche St. Kilian in Schöntal-Bieringen ein. Bei 
diesem Gottesdienst sollen gerade in der dunklen Zeit „Lichtbli-
cke“ Zuversicht und Hoffnung schenken. Frauen und Männer 
sind herzlich eingeladen.

Generationenbündnis SchöntalGenerationenbündnis Schöntal

Ansprechpartner
Bereich 1: Cornelia Oster,
Telefon 0175/2198618
Berlichingen, Kloster Schöntal,
Rossach inkl. Höfe
Bereich 2: Waltraud Schaffert, Telefon 0175/2133854
Oberkessach, Bieringen, Aschhausen inkl. Höfe
Bereich 3: Wilfried Tittl, Telefon 0160/99665128
Westernhausen, Winzenhofen, Marlach, Sindeldorf inkl. Höfe
Telefonzeiten
Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 18.00 Uhr
Bitte rechtzeitig vor dem gewünschten Termin anrufen.
http://generationenbuendnis-schoental.de/

SenioreneckeSeniorenecke

Herbstsonne Berlichingen
Berlichinger Herbstsonne feiert Advent
Für vorweihnachtliche Stimmung sorgten der teilweise selbst 
gebastelte Tischschmuck von Anneliese Rückert und die aufge-
tischten Leb- und Gewürzkuchen, Albertli, Apfelbrot, Christstol-
len und mehr. Die Teammitglieder um Karin Schuster wechsel-
ten sich bei dem Thema „Feiern will ich die Wörter, von denen 
wir leben! Wenn das Wort Fleisch wird, dann ist das der Weg 
Gottes zu uns Menschen.“ Worte haben eine ungeheure Macht. 
Sie können vernichten oder sie können uns aufrichten. Die Teil-
nehmer schrieben zum Start Wörter auf einen Zettel, von denen 
sie leben, und legten ihn in die leere Krippe. Lebensworte wie 
gute Gemeinschaft, Gottvertrauen, Friede, Hoffnung, Gesund-
heit, Liebe und mehr fanden sich im Ergebnis. Ja, es sind in der 
Regel Dinge, die man nicht kaufen kann. Wie können wir Wor-
te feiern? Jemand dankt uns mit Worten. Das will angenommen 
werden und kann Freude auslösen. Ja, Worte können heilen und 
verletzen, ausgrenzen und einladen. Zwischen dem komple-
xen Thema sang man mit Akkordeonbegleitung Lieder wie „Es 
kommt ein Schiff geladen“ oder „Tauet, Himmel, den Gerechten“. 
Zum Schluss ging der Wunsch an alle, dass das göttliche Wort 
in uns zum Klingen kommt und zu einem Wort wird, das unser 
Leben erfüllt und bereichert. Freudige Gesichter sah man bei der 
abschließenden, kleinen Bescherung. Der nächste Treff wird ein 
Spiele- und Mitmachnachmittag am 7. Januar 2025.

 
Eine Reihe von Herbstsonnen bei der Adventsfeier 
 Foto: Hans J. Leuz

Seniorenzentrum Schöntal
Adventszauber in Westernhausen
An Nikolaus feierten wir im SZ Wes-
ternhausen eine stimmungsvolle 
Adventsfeier. Mit selbst gemachtem 
Stollen und Plätzchen, heißem Kaf-
fee und duftendem Punsch haben 
wir uns gemeinsam auf Weihnach-
ten eingestimmt. Besonders schön: 
Weihnachtslieder, begleitet von ei-
ner talentierten Akkordeonspielerin, 
und besinnliche Geschichten brach-
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Liebe Gemeindemitglieder,
in Indien unterstützen viele Priester gerade in der Vorweih-
nachtszeit bedürftige Personen.
Pfarrer Christuraj unterstützt wie in den Jahren zuvor wieder be-
dürftige Familien aus der ärmsten Bevölkerungsgruppe der Da-
lits im Dekanat Vandavasi in seiner Heimatdiözese mit lebens-
notwendigen Dingen, wie Lebensmittel, warmen Bettdecken 
zum Schlafen und warmer Kleidung.
Pfarrer Thomas unterstützt bedürftige Familien und Kinder sowie 
Dialyse-Patienten in seiner Heimatdiözese Tellicherry im Bun-
desstaat Kerala.
Wir bitten Sie um Ihre Hilfe für diese armen Menschen; teilen wir 
mit ihnen unsere Weihnachtsfreude.
Wenn Sie gerne Menschen in Indien über einen unserer beiden 
indischen Priester unterstützen wollen, so können Sie dies gerne 
auf eines der beiden Spendenkonten tun.
Spendenkonto Pfarrer Christuraj
Stichwort „Arme Dalitmenschen“
Bitte beachten Sie die neue Bankverbindung.
Kath. Seelsorgeeinheit Schöntal – Spendenkonto
Sparkasse Hohenlohe 
DE53 622515500220051248
Spendenkonto Pfr. Thomas
Bankverbindung der Kath. Kirchenpflege St. Kilian, Bieringen
Raiba Kocher Jagst 
DE68 6006 9714 0085 2990 22
BIC: GENODES1IBR
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus.
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Spende sagen Ihnen
Pfarrer Christuraj und Pfarrer Thomas

Kirchengemeinderatswahl am 30. März 2025
Wichtige Information für die Kirchengemeindemitglieder der SE 
Schöntal: Bis 19.1.2025 können alle wahlberechtigten Mitglieder 
der Kirchengemeinden Wahlvorschläge beim jeweiligen Wahl-
ausschuss ihrer Kirchengemeinde einreichen.
Hierbei gelten lt. der Wahlordnung (WahlO) folgende Vorausset-
zungen:

§ 4 
Wahlvorschläge

1.  Wahlvorschläge können von wahlberechtigten Kirchenge-
meindemitgliedern eingebracht werden. Ein Vorschlag be-
darf der Unterschrift von mindestens fünf wahlberechtigten 
Kirchengemeindemitgliedern. Bei unechter Teilortswahl (§ 23 
Absatz 2 KGO) können die Teilorte oder Stimmbezirke eige-
ne Wahlvorschläge einbringen; Satz 1 und Satz 2 gelten ent-
sprechend.

2.  Jedes wahlberechtigte Kirchengemeindemitglied darf seine 
Unterschrift nur unter einen Wahlvorschlag setzen, wobei 
die volle Anschrift beizufügen ist. Kandidierende dürfen den 
Wahlvorschlag, auf dem ihr Name steht, nicht unterschreiben.

3.  Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Kandidierende 
enthalten, wie gewählte Mitglieder im bisherigen Kirchenge-
meinderat sind.

4.  Dem Wahlvorschlag sind die schriftlichen Zustimmungen der 
jeweiligen Kandidierenden beizufügen. Diese können auch 
bis zur Veröffentlichung des endgültigen Wahlvorschlags 
nachgereicht werden.

§ 25 
Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind Kirchengemeindemitglieder, die am Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und in der Kirchengemeinde 
seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz haben. Wer Mit-
glied mehrerer Kirchengemeinden ist, kann sein Wahlrecht nur 
in einer Kirchengemeinde ausüben.

§ 26 
Wählbarkeit

(1) Wählbar zum Kirchengemeinderat einer Kirchengemeinde 
sind
a)  volljährige wahlberechtigte Kirchengemeindemitglieder,
b)  volljährige wahlberechtigte Kirchengemeindemitglieder an-

derer Kirchengemeinden, die in keiner anderen Kirchenge-
meinde kandidieren. 

(2) Nicht wählbar ist, wer (…)
c)  gemäß § 26 KiStG den Austritt aus der katholischen Kirche 

erklärt hat (…)
Nach Ablauf der Einreichungsfrist stellt der Wahlausschuss nach 
der Prüfung der Wählbarkeit dann den endgültigen Wahlvor-
schlag zusammen.
Wir sind für Sie da
Notfalltelefon: 0151/61499973
Homepage: se-schoental.drs.de
Pfr. Dr. Guido Bömer
Tel. 07943/940053, E-Mail Guido.Boemer@drs.de
Pfr. Thomas Noorammackal
Tel. 07943/940061, mobil: 0176/89033327, 
E-Mail nooranbiju@gmail.com
Kath. Pfarramt Bieringen, Frau Claudia Schmierer
Tel. 07943/2842, E-Mail StKilian.Bieringen@drs.de
Öffnungszeiten: Di. 8.00 – 12.00 Uhr, Do. 8.00 – 12.00 und 14.00 
– 18.00 Uhr
Kath. Pfarramt Kloster Schöntal, Frau Martina Kretzschmar
Tel. 07943/2406, E-Mail StJoseph.KlosterSchoental@drs.de
Öffnungszeiten: Mo. 9.00 – 12.00 Uhr, Di. 15.00 – 18.00 Uhr, Do. 
und Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Kath Pfarramt Westernhausen, Frau Annette Karl
Tel. 07943/446, E-Mail StMartinus.Westernhausen@drs.de
Öffnungszeiten: Mi. 18.00 – 20.00 Uhr, Do. und Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Gesamtkirchenpfleger Heinrich Schega
Klosterhof 18, 74214 Kloster Schöntal
Tel. 07943/5330000, E-Mail Heinrich.Schega@kpfl.drs.de
Konto der Kath. Seelsorgeeinheit Schöntal:
Sparkasse Hohenlohe, 55 62251550 0220043452

St. Georg Aschhausen

Sternsinger
Wir freuen uns, dass auch 2025 die Sternsinger wieder unter-
wegs sind, um Ihnen den Segen ins Haus zu bringen. Die Stern-
singer besuchen Sie am Montag, 6. Januar nach vorheriger 
Anmeldung. Der Gottesdienst am Sonntag, 5. Januar findet um 
18.00 Uhr in Oberkessach mit den Sternsingern statt.
Wer von den Sternsingern besucht werden möchte, melde 
sich bitte bis 2. Januar telefonisch bei Frau Marion Deißler, Tel. 
942358.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Deißler und ihr Team.

St. Sebastian Berlichingen

Samstag, 14.12.
10.00 bis 
11.15 Uhr  Krippenspielprobe in der Pfarrkirche
Sonntag, 15.12. – 3. Advent
10.30 Uhr  Sonntagsmesse
Sternsinger in Berlichingen im Januar 2025
Bald ist es wieder so weit … die Sternsinger-Aktion am 6. Januar 
2025 in Berlichingen rückt näher.
Alle Kinder ab der 1. Klasse sind eingeladen, teilzunehmen. Un-
sere Probe-Treffen finden an folgenden Tagen statt:
Freitag, 27.12.2024 um 10.00 Uhr im Gemeindehaus in Berli-
chingen
Freitag, 3.1.2025 um 17.00 Uhr in der Kirche St. Sebastian
Alle, die mitmachen wollen, melden sich bitte bis 15.12.2024 bei 
Rebecca Hägele an, Tel. 0173/2858309, dass wir planen kön-
nen.
Auf eine tolle Aktion mit euch freut sich das Sternsinger-Team 
Berlichingen.

St. Kilian Bieringen

Mittwoch, 11.12.
18.00 Uhr  Roratemesse
Freitag, 13.12.
15.00 Uhr  Vorbereitungstreffen der Sternsinger im Gemeinde-

haus
Samstag, 14.12.
 6.00 Uhr  Frührorate, anschl. Frühstück im Gemeindehaus
Sonntag, 15.12.
18.00 Uhr  Frauengottesdienst „Lichtblicke“ des kath. Frauen-

bundes 2.0
Sternsingeraktion 2025
Nach vorheriger Anmeldung werden die Sternsinger am 6. Janu-
ar den Segen zu Ihnen ins Haus bringen.
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Kontaktdaten
Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt
Pfarrgasse 3, 74238 Krautheim-Gommersdorf
Tel. 06294/4280380, Fax 06294/4280605
pfarrbuero@kath-kras.de, www.kath-kras.de
Bankverbindung der Seelsorgeeinheit
IBAN: DE87 6606 9342 0001 1799 00, BIC: GENODE61KTH
Freitag, 13.12. – Freitag der zweiten Adventswoche
hl. Luzia, Jungfrau, Märtyrerin in Syrakus
16.00 Uhr  Kr  Messfeier im EKWZ
Samstag, 14.12. – Vorabend vom dritten Adventssonntag – 
Gaudete
17.30 Uhr  Wi  Messfeier
19.00 Uhr  Go  Messfeier
Sonntag, 15.12. – dritter Adventssonntag – Gaudete
 9.00 Uhr  Kr  Messfeier mit Jahresgedächtnissen
13.00 Uhr  Go  Dank- und Sühnerosenkranz
Dienstag, 17.12. – Dienstag der dritten Adventswoche
15.30 Uhr  Kr  Messfeier im Haus der Generationen
Mittwoch, 18.12. – Mittwoch der dritten Adventswoche
18.00 Uhr  Wi  Rosenkranz – fällt aus
Samstag, 21.12. – Vorabend vom vierten Adventssonntag
19.00 Uhr  Wi  Messfeier
Sonntag, 22.12. – vierter Adventssonntag – Rorate
 9.00 Uhr  Go  Messfeier
10.30 Uhr  Kr  Messfeier
13.00 Uhr  Go  Dank- und Sühnerosenkranz

Evangelische Kirchengemeinde
Schöntal
Zur evangelischen Kirchengemeinde Schöntal gehören die Ort-
schaften Aschhausen, Berlichingen, Bieringen, Kloster Schöntal, 
Marlach, Oberkessach, Rossach, Sindeldorf und Westernhausen.
Pfarramt: Pfarrerin Renate Schünemann, Klosterhof 3, 74214 
Schöntal, Tel. 07943/459, E-Mail: Pfarramt.Schoental@elkw.de, 
www.evangelisch-in-schoental.de
Wenn Sie einen Besuch von Pfarrerin Schünemann wünschen, 
gerne auch für ein Hausabendmahl, dann rufen Sie bitte einfach 
im Pfarramt an.
Mittwoch, 11.12.
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
17.30 Uhr  Hauskreis (Infos bei Frank Kaiser, Tel. 

01525/4271074)
Donnerstag, 12.12.
19.30 Uhr  Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats in 

Aschhausen
Samstag, 14.12.
10.00 Uhr  Krippenspielprobe in der Kirche in Aschhausen
Sonntag, 15.12. – 3. Advent
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Kilianskirche
Dienstag, 17.12.
18.00 Uhr  Ökumenische Friedenslichtfeier vor der Klosterkir-

che

Evangelische Kirchengemeinde 
Neunstetten-Krautheim-Assamstadt
Vakanzvertretung
Lindenstraße 1, 74747 Ravenstein-Merchingen
Pfarrer Dr. Dietmar Reizel
Tel. 06297/95050, E-Mail: Dietmar.Reizel@kbz.ekiba.de
Gottesdienste und Veranstaltungen
Samstag, 14.12.
14.30 Uhr  Adventliche Lieder im Altenheim Merchingen mit 

dem Posaunenchor Neunstetten
16.30 Uhr  Adventliche Lieder beim Christbaumverkauf in 

Neunstetten
Sonntag, 15.12. – 3. Advent
„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt 
gewaltig.“  Jesaja 40, 3.10
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Herrn Prädikant i.A. Oliver Deimel 

in der Ev. Kirche Neunstetten
Kein Gottesdienst in Merchingen!
Mittwoch, 18.12.
19.30 Uhr  Posaunenchorprobe im Haus der Begegnung in 

Neunstetten

Anmeldung bis 27.12.2024 an das Pfarramt.
Gerne können Sie auch nach dem Gottesdienst am 6. Januar 
den Segen als Aufkleber mit nach Hause nehmen oder später 
noch im Pfarramt abholen.
Anmeldezettel liegen in der Kirche
Alle Kinder und Jugendlichen ab Klasse 1 sind eingeladen, 
selbst als Sternsinger in Gruppen mitzulaufen und den Segen in 
die Häuser zu bringen.
Vorbereitungstreffen am Freitag, 13. Dezember um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus in Bieringen. Dort erfahrt ihr mehr zum Ab-
lauf und könnt auch weitere Fragen stellen. Ihr könnt auch gerne 
eure Freunde mitbringen. Alle, die mitlaufen wollen oder sich im 
Sternsinger-Team einbringen möchten, sind herzlich willkom-
men.
Herzlichen Dank für Ihre/eure Unterstützung.
Weitere Infos im Pfarramt, Tel. 2842

St. Georg Marlach

Dienstag, 17.12.
18.00 Uhr  Abendmesse

St. Johannes Oberkessach

Sonntagsmesse und Sternsingeraktion
Sonntag, 15.12.
10.30 Uhr  Sonntagsmesse mit Ministrantenaufnahme und Ver-

abschiedung sowie Einführung von Roland Uhlen-
bruck als Kommunionshelfer

Sternsinger
Die Sternsinger gehen am 5. Januar von Haus zu Haus und brin-
gen den Segen zu Ihnen nach Hause. Der Abschluss der Stern-
singeraktion ist im Gottesdienst am 5. Januar
um 18.00 Uhr.

St. Joseph Kloster Schöntal

Mitteilungen der Kath. Kirchengemeinde Kloster Schöntal 
mit Ernsbach und Sindringen 
Donnerstag, 12.12.
15.00 Uhr  Treffen des Besuchsdienst-Teams im Pfarramt
19.00 Uhr  Eucharistiefeier in der Bildungshauskapelle
Freitag, 13.12.
18.30 Uhr  Abendlob in der Bildungshauskapelle
Dienstag, 17.12.
18.00 Uhr  Vesper mit eucharistischer Anbetung in der Bil-

dungshauskapelle
Donnerstag, 19.12.
19.00 Uhr  Eucharistiefeier in der Bildungshauskapelle
Freitag, 20.12.
18.30 Uhr  Abendlob in der Bildungshauskapelle

Mariä Himmelfahrt Sindeldorf

Freitag, 13.12.
18.00 Uhr  Roratemesse
 Anschließend Beichtgelegenheit
Sonntag, 15.12.
 9.00 Uhr  Sonntagsmesse
17.00 Uhr  Rosenkranz

St. Martinus Westernhausen

Termine
Sonntag, 15.12.
 9.00 Uhr  Sonntagsmesse
18.00 Uhr  Bußgottesdienst
Dienstag, 17.12.
19.30 Uhr  Sitzung des gemeinsamen Ausschusses im Haus 

am Sternbach

Seelsorgeeinheit Krautheim
Erreichbarkeit in seelsorgerischen Notfällen
Pfarrer Metz, Tel. 06294/4280380
bernhard.metz@kath-kras.de
Pfarrer Kern, Tel. 06294/333
trudpert.kern@kath-kras.de
Pater Soji Chacko CSsR, Tel. 06297/283
soji.chacko@kath-kras.de



Schöntal Aktuell · 12. Dezember 2024 · Nr. 50 Schulnachrichten | 17

Sonntag, 22.12. – 4. Advent
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe!“  Philipper 4, 4.5b
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Dr. Reizel in der Ev. Kirche 

Merchingen
17.00 Uhr  Einstimmung auf Weihnachten in der Kirche 

Neunstetten unter Mitwirkung des Posaunenchors 
Neunstetten

 Adventliche und weihnachtliche Lieder und 
Geschichten mit Enthüllung des 4. Adventfensters – 
anschließend Glühwein/Punsch und Gebäck.

SchulnachrichtenSchulnachrichten

Realschule Krautheim
Weihnachtsbasar 
Kinder helfen Kindern
Der gesamte Erlös geht an den Verein „Sonnenschein“, einen 
Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-
Kreis. Schwerpunkt der Tätigkeit liegt darin, Kindern und Ju-
gendlichen, die von einer lebensbegrenzenden oder lebensbe-
drohlichen Krankheit betroffen sind, zu unterstützen.
Wann? 20. Dezember 2024 von 9.15 bis 11.15 Uhr
Wo? Realschule Krautheim

Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik 
Schwäbisch Hall
Wir bilden Erzieherinnen und Erzieher aus
Berufsinformation am 15. Januar 2025 in der Haller Fach-
schule
„Der Erzieherberuf ist vielseitig und verantwortungsvoll“, betont 
Frau Jasmin Laritz, Schulleiterin der Evangelischen Fachschu-
le für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall, „pädagogische Fach-
kräfte begleiten und fördern Kinder und Jugendliche in wichti-
gen Lebensphasen. Menschen, die kontaktfreudig und offen im 
Umgang mit anderen sind, können dabei ihre eigenen Begabun-
gen in den Beruf einbringen.“ An der Haller Fachschule gibt es 
verschiedene Wege zum Traumberuf Erzieherin und Erzieher. 
Neben der Regelausbildung mit ihren vielfältigen Wahl- und Ver-
tiefungsmöglichkeiten werden auch die Teilzeitausbildung und 
die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) angeboten. „Erzieherin 
und Erzieher ist ein Beruf mit Zukunft und Aufstiegsmöglichkei-
ten“, unterstreicht Frau Laritz. Bereits während der Ausbildung 
kann in Hall auf Wunsch die Fachhochschulreife erworben, die 
Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss gewählt oder für 
ein späteres Studium eine Verkürzung der Studienzeit erarbeitet 
werden. 
Auch nach der Ausbildung bietet die Evangelische Fachschule 
für Organisation und Führung allen Fachkräften aus Kita und Ge-
sundheitsberufen die Möglichkeit, berufsbegleitend die Fachwir-
tausbildung im Sozialmanagement zu machen. Über diesen Weg 
ist auch „Studieren ohne Abitur“ möglich.
Ab September 2025 startet das neue Ausbildungsjahr. Interes-
sierte können sich über unsere Homepage bewerben.
Beim Berufsinfo-Nachmittag am 15. Januar 2025 um 16.30 Uhr 
sind alle an Ausbildung und Studium Interessierte zu einem Blick 
hinter die Kulissen der Haller Fachschule eingeladen. Es gibt 
ausführliche Informationen zur Ausbildung, zum Berufsbild und 
den Arbeitsfeldern sowie den Studienmöglichkeiten. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
Adresse: Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik, Kom-
berger Weg 53, Schwäbisch Hall, www.fachschule-hall.de.
Berufsinformation zur Erzieherausbildung
Mittwoch, 15. Januar 2025, um 16.30 Uhr 
Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall
Komberger Weg 53, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791/930600, Telefax 0791/9306030
hall@ev-fs.de, www.fachschule-hall.de

VereinsmitteilungenVereinsmitteilungen

Aschhäuser Nachtwächter

Kartenvorverkauf
Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen 2025 der Asch-
häuser Nachtwächter findet am Sonntag, 5.1.2025 ab 11.00 Uhr 
im Gemeindehaus Aschhausen statt. Ab 9.00 Uhr laden wir alle 
Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich zum Weißwurst-
frühstück ein. Der Erlös kommt unserem Faschingswagenbau 
zugute. Die Prunksitzungen sind am 25.1., 31.1. und 1.2.2025 
um jeweils 19.61 Uhr.
Auf euer Kommen freuen sich die Aschhäuser Nachtwächter e.V.

Musikverein Berlichingen

Herzliche Einladung zum vorweihnachtlichen Konzert
Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Berlichingen 
und des Musikvereins Ballenberg laden Sie herzlich ein zu ei-
nem gemeinsamen vorweihnachtlichen Konzert. 
Dieses findet statt am 15. Dezember um 17.00 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Sebastian in Berlichingen. Anschließend laden wir zum 
gemeinsamen Verweilen bei Glühwein, Punsch und Gebäck in 
die Zehntscheune ein. Freuen Sie sich auf weihnachtliche Klän-
ge in toller Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. 
Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Berlichingen.

DJK-TSV Bieringen e.V.

Bieringer Weihnachtstanz am 26.12.2024
Traditionell lädt am 2. Weihnachtsfeiertag der Förderverein der 
DJK-TSV Bieringen e.V. zum Weihnachtstanz nach Bieringen in 
die Jagsttalhalle ein. In diesem Jahr begrüßen wir wieder die 
Partyband Snow bei uns und freuen uns riesig auf eine tolle Par-
ty. Wir weisen auf das Jugendschutzgesetz hin.

Abteilung Fußball

Jugendfußball
Altpapiersammlung in Bieringen und Aschhausen
Liebe Bieringer, liebe Aschhäuser,
die nächste Altpapiersammlung findet zu folgenden Zeiten statt:
 - Samstag, 14.12.2024 ab 9.30 Uhr

Selbstanlieferung und Abholung am Haus in Bieringen und 
Aschhausen
Unsere letzten Altpapiersammlungen waren, nicht zuletzt dank 
Ihrer Mithilfe, ein voller Erfolg. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie uns Ihr Altpapier auch jetzt wieder zur Verfügung stellen.
Gesammelt werden Zeitungen, Illustrierte, Bücher, Kataloge, Te-
lefonbücher und sonstiges Altpapier entweder gebündelt oder in 
Kartons verpackt. Auch in Zukunft werden wir das Altpapier jedes 
Vierteljahr in Absprache mit der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis 
bei Ihnen zu Hause abholen. (siehe Abfallkalender). Verwenden 
Sie die grüne Tonne nur für Kartonagen. Sie unterstützen damit 
die Jugendarbeit im Sportverein DJK-TSV Bieringen.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Entweder Sie bringen das Altpapier am Samstag zwischen 

9.30 und 11.30 Uhr zum bereitstehenden Großcontainer auf 
dem Parkplatz unterhalb der Jagsttalhalle

 - oder Sie stellen das Papier sorgfältig verschnürt oder in Kar-
tons verpackt am Samstag bis 9.30 Uhr – auch bei ungünsti-
ger Witterung – am Haus bereit, und wir holen es ab.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit die Sammlung wieder 
reibungslos vonstattengehen kann.

Abteilung Jazztanz

Ausflug und Abschied
Am Samstag, 30.11.2024 hat die Abteilung Jazztanz mit über 60 
Tänzerinnen einen Ausflug nach Schwäbisch Hall zum Lasertag 
und in die Jumping-Halle gemacht. Zum Abschluss gab es im 
Clubraum ein gemeinsames Abendessen. 

Rauchmelder retten Leben
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Dorfgemeinschaft Marlach e.V.
Weihnachtsgrüße

 
 Foto: DGM

DJK Sportgemeinschaft 
Oberkessach
Altpapiersammlung – Herzliches Dankeschön
Am Samstag, 7. Dezember führte die Jugendabteilung der DJK 
Oberkessach erfolgreich die letzte Altpapiersammlung in diesem 
Jahr durch.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Fahrern Fabio Eckert, 
Sven Keller und Thomas Deuser sowie unseren Jugendspielern 
für ihren tatkräftigen Einsatz. Herzlichen Dank auch an unseren 
Cheforganisator Günter Philipp, der wie immer für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgte.
Ein großes Dankeschön an die Bevölkerung aus Oberkessach, 
Hopfengarten, Rossach, Weigental und allen Aussiedlerhöfen für 
die tolle Unterstützung bei allen Sammlungen übers Jahr.
Falls doch einmal eine Straße oder ein Haus vergessen wurde, 
entschuldigen wir uns dafür. Wir verstehen das Ärgernis, bitten 
jedoch gleichzeitig um Verständnis, dass die oftmals wechseln-
den Fahrer auch nur Menschen sind, die nicht fehlerfrei sind und 
die das Ganze freiwillig und unentgeltlich machen. 
Bitte reagiert deshalb nicht beleidigt, sondern gebt uns schnellst-
möglich Bescheid oder stellt euer Altpapier dann einfach bei der 
nächsten Sammlung an die Straße. Es findet sich für alles eine 
Lösung und es wäre schade, wenn ihr aus Unmut das Sammeln 
einstellen würdet. Vielen herzlichen Dank.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Die Termine fürs kommende Jahr stehen bereits fest.
Altpapiersammlung Termine 2025
 - Samstag, 1. Feb
 - Samstag, 10. Mai
 - Samstag, 19. Juli
 - Samstag, 22. Nov

Eure Jugendabteilung
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2025
Im Namen der DJK Oberkessach wünschen wir allen DJK-Mit-
gliedern, Freunden und Gönnern sowie allen Geschäftspartnern 
und Sponsoren ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, er-
holsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen fleißigen Helfern, die 
die zahlreichen Veranstaltungen unseres Vereins übers Jahr 
durch ihre Unterstützung ermöglicht haben. Angefangen beim 
Fasching, dem DJK-Diözesantag, den wir dieses Jahr als gast-
gebender Verein veranstalteten, über die Fußballtage mit Mitsu-
bishi-Cup bis hin zum Theater.

Im Zuge des Ausflugs hat die Abteilung offiziell die ehemalige 
Abteilungsleiterin Katrin Walz sowie ihre Stellvertreterin Elena 
Kressler verabschiedet. Die beiden haben an der vergangenen 
Jahreshauptversammlung nach über zehn Jahren ihr Amt an 
Lena Bühler (Abteilungsleitung) und Jule Barie (Stellvertretung) 
übergeben. Die Abteilung hat sich mit einem kleinen gemeinsa-
men Überraschungstanz und einem Präsent für jahrelanges un-
ermüdliches Engagement bedankt. 
Wir freuen uns sehr, dass die beiden uns nach wie vor im Jazz-
and-More-Orgateam mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. 
Aufgrund des Jubiläumswochenendes vom 19. bis 22. Juni 2025 
wird das nächste Mal im Jahr 2026 Jazz and More stattfinden. 
Wir freuen uns weiterhin auf die gemeinsame Zusammenarbeit 
und wollen noch mal Danke sagen.

 
 Foto: privat

Musikkapelle Bieringen

Musikabend 2025
Am 4. Januar 2025 um 20.00 Uhr lädt die Musikkapelle Bieringen 
herzlich zu ihrem Jubiläumskonzert in die Jagsttalhalle ein. 
Unter dem Motto „100 Jahre Musikkapelle Bieringen – Don‘t stop 
me now!“ feiern wir gemeinsam den Auftakt in ein weiteres musi-
kalisches Jahr voller Highlights.
Das Konzertprogramm verspricht einen abwechslungsreichen 
Abend mit einer Mischung aus klassischen und modernen Stü-
cken. Freuen Sie sich auf bekannte Melodien wie „Csardaz“ und 
„Oregon“. Auch moderne Klassiker wie „Feeling Good“ und „No 
Roots“ werden dargeboten. Ein besonderes Highlight bildet das 
Stück „Coldplay in Symphony“, das die Symbiose von moderner 
Popmusik und orchestraler Blasmusik eindrucksvoll zur Geltung 
bringt. Den krönenden Abschluss bildet der Titel „Don‘t Stop Me 
Now“, der dem Abend sein Motto verleiht. Es wartet zudem noch 
ein besonderes musikalisches Highlight auf euch.
Bereits ab 18.30 Uhr öffnen Saal und Küche ihre Türen, sodass 
Sie sich vor dem Konzert bei einem kleinen Imbiss stärken kön-
nen. Im Foyer erwartet Sie eine Sektbar. Zudem wird eine Chro-
nik der Musikkapelle Bieringen ausgestellt, die einen spannen-
den Einblick in die Geschichte unseres Vereins bietet.
Eintritt: 7 Euro
Die Musikkapelle Bieringen freut sich darauf, zahlreiche Gäste 
aus nah und fern willkommen zu heißen und gemeinsam mit ih-
nen einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben.

NUSSBAUM.de
Deinem Verein auf

Mehr von
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Ein großes Dankeschön an alle Übungsleiter/innen und den Trai-
ner/innen, die unseren Mitgliedern ein vielseitiges, sportliches 
Programm bieten. Dank Eurer großen Bereitschaft konnte das 
sportliche Angebot der DJK auch in diesem Jahr weiter ausge-
baut werden. Vielen Dank an alle, die sich hier einbringen!
Ein weiterer Dank geht an alle Helfer rund um den Fußball-Spiel-
betrieb, insbesondere an das DRK Oberkessach für den Sani-
tätsdienst bei den Heimspielen.
Danke auch an unser Montagsbewirtungsteam, das übers ganze 
Jahr hinweg einen großen Beitrag für unsere Vereinskultur und 
das Miteinander im Verein leistet.
Vielen Dank ebenfalls allen Helfern rund ums Theater. Das The-
ater ist eine Institution in Oberkessach und die diesjährige Sai-
son begeisterte wieder mehrere Hundert Zuschauer aus nah und 
fern, wodurch das Theater auch ein wichtiges Aushängeschild 
für unseren Verein und unsere ganze Ortschaft ist.
Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Spon-
soren, Geschäftspartnern und Inserenten für ihre Unterstützung, 
durch die unter anderem das News-Heft ermöglicht wird.
Vielen herzlichen Dank und auf ein Neues im Jahr 2025.
Die Vorstandschaft

Musikverein Oberkessach

Christbaumverkauf
Am Samstag, 14. Dezember 2024 findet ab 16.00 Uhr der Christ-
baumverkauf am Musikhaus statt. Wir haben Nordmanntannen 
mit einer Größe von 1,20 bis 2,40 m zur Auswahl. Die Bäume 
kommen aus der Region und sind frisch geschlagen. Wir lie-
fern die Bäume kostenlos in Oberkessach, nach Hopfengarten, 
Rossach und Weigental. Auch für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt: Es gibt Thüringer und Rote vom Grill, Seelen, süße und 
herzhafte Crêpes, roten und weißen Glühwein, Punsch oder 
auch kalte Getränke. Die Faschingskommission, der Gesangver-
ein und der Veranstalter Förderverein des Musikvereins Ober-
kessach freuen sich auf euch.

Freundeskreis Sindeldorf – Marigny St. Marcel e.V.
Vorstandswechsel 
Mit den Neuwahlen des Gesamtvorstands am 17. November 
2024 war es formell vollbracht: Der Freundeskreis hat einen neu-
en Gesamtvorstand gefunden. Die beiden neuen Vorstände sind 
Sandra Feser und Michael Humm. Die Freundschaft der beiden 
Dörfer besteht bereits seit dem Jahre 1959. Der Verein wurde 
im Jahre 1993 gegründet – als Gründungsmitglied hatte Herbert 
Göker seit über 30 Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden inne.

 
 Foto: privat
Der bisherige 2. Vorsitzende Michael Humm bedankte sich 
bei Herbert Göker im Namen aller Mitglieder sowie des Ge-
samtvorstands für die jahrzehntelange Tätigkeit und den au-
ßergewöhnlichen Einsatz für die Dorffreundschaft. „Es ist nicht 
selbstverständlich, sich in einem solchen Maße ehrenamtlich zu 

engagieren“. Herbert Göker wurde im Rahmen der Mitglieder-
versammlung einstimmig zum neuen Ehrenmitglied des Vereins 
ernannt. Wir freuen uns, Herbert und seine Frau Irene weiterhin 
im Verein zu haben und nehmen die Zusage Ihrer Unterstützung 
auch für die Zukunft gerne an. Herzlichen Dank und Merci.
Sandra Feser, Vorstand
Michael Humm, Vorstand

Bienenzüchterverein 
Mittlerer Jagstgau Westernhausen e.V.
Weihnachtsgrüße

Dorf- und Kulturverein Westernhausen e.V.
Bericht zur Mitgliederversammlung vom 30.11.2024
Am 30.11.2024 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des 
Dorf- und Kulturverein Westernhausen e.V. statt. Der 2. Vorsit-
zende Joachim Specht berichtete über die wesentlichen Aktivi-
täten und Anschaffungen in den Jahren 2023 und 2024. Für die 
Hallenküche wurden eine zusätzliche Kaffeemaschine beschafft 
und in der Bar ein Getränkekühlschrank, eine Spülmaschine 
und ein kleines Spülbecken eingebaut. Die Sitzgarnituren am 
Grillplatz und am Spielplatz Oberer Auweg wurden erneuert, die 
zum Ausleihen bestimmten Elektrogeräte wurden überprüft, eine 
Reparatur am WC-Wagen war erforderlich und ein Teil des Ge-
meinschaftsschuppens, in dem der WC-Wagen steht, wurde ge-
pflastert. Die 72-Stunden-Aktion der Ministranten wurde finanzi-
ell unterstützt. Der 2. Vorsitzende Meik Reibel stellt den aktuellen 
Kassenstand für 2023 und die vorläufigen Zahlen für 2024 vor.
Arnold Ostertag hat die Kasse gemeinsam mit Martin Hirn ge-
prüft. Es gab keine Beanstandungen. Die anschließende Entlas-
tung der bisherigen Vorstandschaft erfolgte einstimmig.
Wichtigster Tagesordnungspunkt waren Neuwahlen.
Folgende Personen wurden jeweils einstimmig gewählt:
 - 1. Vorsitzender: Joachim Specht
 - 2. Vorsitzender: Thomas Schmieg
 - Kassierer: Meik Reibel/Stellvertreterin: Nadja Ohrnberger
 - Schriftführer: Thomas Specht
 - Beisitzer: Jonas Braun, Tobias Müller, Alexander Sachs, Jan 

Schlumberger, Franziska Specht
Abschließend wurden größere Maßnahmen und Ausgaben für 
das neue Jahr besprochen.
Joachim Specht, 1. Vorsitzender
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Kreativ-Club Westernhausen

Adventsfeier Frauenstammtisch
Schön wars wieder – 
wir sangen Advent- und Weihnachtslieder.
Wir rätselten bis der Kopf raucht´
und taten auch was für unseren Bauch. 
Bei Kaffee und Kuchen 
durften uns auch einige Heimbewohnerinnen besuchen.
Alle waren zufrieden es war auch toll – 
und die Stube war knallevoll. 
An alle, die da waren und an alle Helferinnen ein großes Danke-
schön, ohne euch wärs halb so schön.
Auch ein Dankeschön ans Seniorenheim. 
Wir kommen wieder – es war fein. 
Allen eine ruhige Advents- und Weihnachtszeit. Wir sehen uns 
wieder im neuen Jahr, bleibt alle gesund.

Laienspielgemeinschaft 
Westernhausen

Theater, Theater …
Die Theaterspieler der Laienspielgemeinschaft Westernhausen 
freuen sich darauf, dir mit der Komödie von Bernd Kietzke „Die 
Bubenmacher“ einen lustigen, unterhaltsamen und kurzweiligen 
Abend zu bieten.
Theatertermine:
28.12.2024, 29.12.2024, 4.1.2025, 5.1.2025
Beginn, jeweils um 19.00 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr
Vorverkauf seit 1.12.2024 unter www.theater-westernhausen.de

Neujahrskonzert mit Siggi Stern
Musikalischer Auftakt für 2025
Freitag, 3. Januar 2025, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr
Haus am Sternbach, Schulweg 10, 74214 Westernhausen
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten
Auch 2025 kommt Siggi Stern für sein traditionelles Neu-
jahrskonzert ins Haus am Sternbach. Der in Westernhausen auf-
gewachsene Liedermacher ist seit über 30 Jahren mit eigenen 
Songs unterwegs und singt zu Gitarre und Ukulele. Erneut hat 
er ein abwechslungsreiches Best-of-Programm im Gepäck, zu 
dem mittlerweile auch sechs musikalische Hausaufgaben gehö-
ren. Diese besonderen Westernhäuser Lieder sind in den letzten 
Jahren im Auftrag der Neujahrskonzert-Gäste entstanden und 
tragen Titel wie „Erleboom“ oder „Herschewertweck“. Dieses Mal 
steht also die Live-Premiere der siebten Hausaufgabe an. Für 
die sollte sich Stern mit dem umstrittenen Zebrastreifen auf der 
Jagsttalstraße beschäftigen. Präsentieren wird er den fertigen 
Song aber nicht alleine. Unterstützung bekommt er dabei von 
der Band „Blumen in Erichs Garten“, die Stern bereits Anfang der 
Neunziger mit Schulfreunden gegründet hat. Das Neujahrskon-
zert von Siggi Stern findet am Freitag, 3. Januar 2025 um 20.00 
Uhr im Haus am Sternbach in Westernhausen statt. Veranstalter 
ist der Dorf- und Kulturverein Westernhausen, der auch für Ge-
tränke sorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Mehr Informationen zu Siggi Stern und „Blumen in Erichs Gar-
ten“ gibt es unter www.herzbesetzer.de.

Westernhäuser Adventstürchen
Alle Jahre wieder …
Auch dieses Jahr dürfen wir 19 Adventstürchen öffnen, die liebe-
voll gestaltet werden. Wir freuen uns auf viele fröhliche gemein-
same Abende in der Vorweihnachtszeit mit Gedichten, Liedern 
und Geschichten für Groß und Klein. 
Wie jedes Jahr treffen wir uns um 18.00 Uhr am „Adventsdürle“.
Auf eine schöne Adventszeit
Ingrid, Annika und Christiane
Wochentag Datum Name Anschrift
Sonntag
1. Advent

1.12. Doris Wolpert Oberer Auweg 6

Montag 2.12. Ingrid Specht Kapellenstraße 2
Dienstag 3.12. Christiane Frankenbach Haldenstraße 31
Mittwoch 4.12. Tanja Schuster Oberer Auweg 24
Donnerstag 5.12. Raiba Westernhausen Linde 5
Freitag 6.12. Feuerwehr Bahnweg 15
Samstag 7.12.
Sonntag
2. Advent

8.12.

Montag 9.12. Nadine Reibel Jagsthalde 6
Dienstag 10.12. Christel Böhm Oberer Auweg 18
Mittwoch 11.12. Thomas Specht Brückenstr. 15
Donnerstag 12.12. Kindergarten Felderweg 3
Freitag 13.12. Tanja Loos Am Geißberg 7
Samstag 14.12. Irene Retzbach Oberer Auweg 13
Sonntag
3. Advent

15.12.

Montag 16.12. Nadine Zinßer Bildgartenstr. 35
Dienstag 17.12. Annika Hofreuter Bildgartenst. 40
Mittwoch 18.12. Nadine Kress Schulweg 3
Donnerstag 19.12. Gesangverein Sternbachweg 8
Freitag 20.12. Susan Schmieg Oberer Auweg 26
Samstag 21.12. Anja Schlumberger Jagsthalde 34
Sonntag
4. Advent

22.12.

Montag 23.12. Christiane Specht Ruthardstr. 27
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SV Westernhausen e.V.
www.svwesternhausen.de

 

Altpapiersammlung am 14.12.2024
Am Samstag, 14.12.2024, ab 9.00 Uhr, findet die nächste Alt-
papiersammlung für Sindeldorf, Marlach, Heßlingshof, Altdorf, 
Winzenhofen, Sershof, Hohe Straße und Westernhausen statt!
Bitte stellt das Papier vor den Haustüren ab, entweder gebündelt 
oder in Kartons verpackt, damit der Abtransport schnell und un-
kompliziert erfolgen kann. Vielen Dank!

Jagsttalbahnfreunde e.V.
Arbeiten am 7. Dezember
Heute haben wir wieder im Latten-
schuppen gearbeitet. In unserem 
Lagerschuppen waren schon seit 
der Betriebszeit diverse alte Sitz-
bankgestelle, Sitzpolster und diver-
se anderer Teile unterschiedlichster 
Herkunft – teils Bus, teils Bahn – 
„kunstvoll“ unter voller Ausnutzung 
der dritten Dimension eingelagert. 
Heute haben wir nun alle diese Tei-
le aus dem Dachbereich nach un-
ten geholt, sortiert und auf Paletten 
gelagert. Dabei fand sich auch das 
eine oder andere „Schätzchen“. 
Warum dieser Aufwand? Im Zuge 
der Sanierung des Lattenschup-
pens müssen wir an die Wände 
kommen und so mancher Lager-
platz war auch mehr schlecht als recht zugänglich und der Wit-
terung ausgesetzt. Außerdem wollen wir statt einzelner Balken 
und Bretter einen vollständigen Zwischenboden einbauen. Nun 
ist auch der obere Teil des Lattenschuppens frei und die Sanie-
rung kann weitergehen. Am Abend haben wir dann noch an den 
Bänken für den Wartesaal weitergearbeitet. Die zweite gerade 
Bank wurde fertig abgeschliffen und wieder montiert, anschlie-
ßend wurde noch mit dem Abschleifen der Eckbank begonnen.

Blaskapelle Gommersdorf 1884 e.V.
Die Blaskapelle Gommersdorf lädt alle Freunde der Blasmusik 
zum diesjährigen Weihnachtskonzert am Samstag, 21. Dezem-
ber 2024 in die Turnhalle in Gommersdorf ein.
Konzertbeginn: 20.00 Uhr
Saalöffnung: 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Bauernverband  
Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e.V.
Einladung zum Fachgespräch Milch des Bauernverbands 
Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e.V.
Milchvermarkter in unserer Region
Starke Partner für die Zukunft
Wie sind unsere Milchvermarkter in der Region aufgestellt? Wel-
che Chancen und Herausforderungen bieten gesellschaftliche 
Wünsche und Vorgaben? Wie lassen sich Tierwohl und Nach-
haltigkeit am Markt umsetzen? Wie sieht die Perspektive für die 
Milchbauern aus?
Die Vertreterinnen und Vertreter der Molkereien im Kreis Schwä-
bisch Hall stellen ihre Ansätze vor. Anschließend findet eine Po-
diumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung statt.
Termin: Mittwoch, 8.1.2025, 19.30 Uhr 
Limpurg-Halle, Schenk-Albrecht-Saal
Schlossstraße 11, 74405 Gaildorf
Referenten
 - Martin Boschet, Geschäftsführender Vorstand, Hohenloher 

Molkerei eG
 - Friedemann Vogt, Geschäftsführer, Molkereigenossenschaft 

Hohenlohe-Franken eG
 - Josef Vögele, Geschäftsführer, Milchwerk Crailsheim-Din-

kelsbühl eG
 - Nadine Bühler, Vorstandsvorsitzende Dorfkäserei Geifertsho-

fen AG
Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Sonstige BekanntmachungenSonstige Bekanntmachungen

Katholische Erwachsenenbildung 
Schöntal
Veranstaltungen im Bildungshaus Kloster Schöntal
Geschenkidee zu Weihnachten
Gutschein für einen Kurs im Kloster Schöntal
z.B. Frauenwochenende „Duft und Klang“ vom 25. bis 27. Juli 
2025 oder Männerwochenende „Krieger“ oder „Magier“ 
Informieren Sie sich auf unserer Homepage:
www.keb-hohenlohe.de
Yoga am Mittwoch – Hatha- und Klangyoga
Die Kombination aus Hatha-Yoga und Klangyoga bietet eine 
ganzheitliche Praxis, die Körper, Geist und Atem ins Gleichge-
wicht bringt. Es hilft dabei, den Körper zu stärken, den Geist zu 
beruhigen und Stress abzubauen. Klangyoga erweitert diese Er-
fahrung mit den heilenden Klängen von Klangschalen, Gongs 
und anderen Instrumenten. Gemeinsam unterstützen Hatha-
Yoga und Klangyoga eine nachhaltige, harmonische Verbindung 
von Körper und Geist. Der Kurs ist für Anfänger*innen und Fort-
geschrittene geeignet.
10 Abende, Beginn am Mittwoch, 8.1.2025
„Zoff und Zärtlichkeit“ – Wochenende für Paare
Der Traum von vollkommener Harmonie in einer Beziehung ist 
unrealistisch. Überwiegt bei uns gerade eher die Zärtlichkeit, das 
Zuhören und Miteinander, oder überwiegt gerade der Zoff, die 
Kritik, die Unzufriedenheit? Erleben Sie in der Gruppe Gründe 
und Hintergründe, die unzufrieden machen und zu Streit führen 
können, und dann Lösungsmöglichkeiten finden. Mit kreativen 
Methoden, in Paar- und Gruppengesprächen, nehmen wir uns 
Zeit für die Themen, die uns bewegen. Wir erinnern uns als Paar 
dankbar an Aufregendes und Erfreuliches.
Fr., 10.1., 18.00 Uhr bis So., 12.1.2025, 13.00 Uhr
„Ich höre was, das du nicht sagst“
Gewaltfreie Kommunikation in der Partnerschaft
Kommunikation ist das A und O in der Partnerschaft. Viel wird 
geredet, vieles davon nicht verstanden oder missverstanden. 
Erleben Sie zusammen mit anderen Paaren, wie das Miteinan-
der-Reden, das Aufeinander-Hören in der Partnerschaft besser 
gelingen kann. Bernd Dreger und Dr. Julia Lang sind erfahrene 
Paar-Trainer im Feld der GFK (Gewaltfreie Kommunikation).
Fr., 17.1., 18,00 Uhr bis So.,19.1.2025, 13.00 Uhr
Gedächtnistraining im Kochertal
Sie möchten Ihre „grauen Zellen“ wieder etwas in Schwung 
bringen? Beim Gedächtnistraining können Sie mit spielerischen 
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Übungen in stressfreier Atmosphäre die geistige Beweglichkeit 
aktivieren und auffrischen. Dabei wird der ganze Mensch mit all 
seinen Sinnen angesprochen. 
Alle, die Spaß daran haben, in Gemeinschaft etwas für sich zu 
tun, sind eingeladen. Jeweils dienstags von 9.30 bis 11.00 Uhr 
im kath. Gemeindesaal (neben der Kirche) ab 4.2.2025 (insge-
samt 4x)
Information und Anmeldung
Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohe e.V.
Klosterhof 6, 74214 Schöntal
keb-hohenlohe@kloster-schoental.de
www.keb-hohenlohe.de
Tel. 07943/894-335

Landpastoral Kloster Schöntal
Begegnungstage zum Jahreswechsel für Familien
Samstag, 28.12., 18.00 Uhr bis Mittwoch, 1.1.2025, 13.00 Uhr
Bildungshaus Kloster Schöntal
Mit der Jahreslosung für 2025 schauen wir bei den Begegnungs-
tagen im Kloster Schöntal zurück auf das zu Ende gehende Jahr: 
Was war gut und schön, was schwierig?
Und wir wollen einen Ausblick wagen auf das neue Jahr, das wir 
gemeinsam beginnen: Was möchten wir mitnehmen und weiter-
tragen wie einen Schatz? Worauf freuen wir uns? Was tut uns als 
Einzelne oder als Familie gut?
Aktivität und Entspannung, Gespräche, Musik und Stille, Kreati-
vität und spirituelle Impulse begleiten uns ins neue Jahr.
Zeiten in der Gesamtgruppe, in der Familie, in Gruppen für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene werden sich abwechseln.
Die Kinder und Jugendlichen werden von einem Betreuer-Team 
in ihrer jeweiligen Gruppe begleitet.
Selbstverständlich sind auch Familien, bei denen nur ein Eltern-
teil mitkommen kann, und Alleinerziehende herzlich willkommen.
Zuschüsse auf Anfrage.
Leitung
Martina Fuchs (Pastoralreferentin, Sozialpädagogin)
Daniela Mangold (Pastoralreferentin)
Kinder-/Schülerbetreuerteam
Kosten
Kurspauschale: 130,00 Euro
Übernachtung und Verpflegung Erwachsene: 216,00 Euro
Übernachtung und Verpflegung Kinder 9 – 13 Jahre: 108,00 Euro 
Übernachtung und Verpflegung Kinder 4 – 8 Jahre: 54,00 Euro 
Anmeldung unter Angabe der Kursnummer: 24-06-110
Landpastoral Kloster Schöntal
Klosterhof 6, 74214 Schöntal
Landpastoral@kloster-schoental.de
www.keb-hohenlohe.de/Veranstaltungen
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Herausgeber:  
Gemeinde Schöntal 

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen der Gemeinde:
Bürgermeister Joachim Scholz,  
Klosterhof 1, 74214 Schöntal  
o.V.i.A.

Verantwortlich für den übrigen Inhalt, 
„Was sonst noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil: Timo Bechtold,  
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau
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INFORMATIONEN 

Wir garantieren:
Spenden kommen zu

100 % an, ohne Abzug.
Für jede Spende erhalten Sie
eine Spendenbescheinigung

im Januar/Februar 2025.

5.12. bis 15.12.2024
Mit dieser Spendenmeisterschaft zum Internationalen 
Tag des Ehrenamts setzt die Nussbaum Stiftung ein 
deutliches Zeichen für ihr nachhaltiges Ziel: „Gemein-
sam Heimat stärken“. Klaus Nussbaum füllt den Spen-
dentopf für die Meisterschaft mit 20.000 €.

Spenden Sie jetzt für Ihr Herzensprojekt!

Je mehr Spenden das Projekt im Aktionszeitraum
erhält, desto höher wird der
prozentuale Anteil aus
dem Spendentopf der
Nussbaum Stiftung.

Aktionszeitraum:

Aus dem Verlag

NUSSBAUM.de ist das Portal für das lokale Leben in 
Baden-Württemberg!
Mit NUSSBAUM.de entdeckst du Baden-Württemberg neu und 
informierst dich über Aktuelles aus deiner Heimat. Von lokalen 
Ereignissen und Veranstaltungen über Ausflugsziele bis hin zu 
News aus den Rathäusern und Vereinen – auf NUSSBAUM.de 
findest du alles, was du wissen musst, um deinen Alltag optimal 
zu gestalten. Du erhältst alle Informationen aus deinem eigenen 
Wohnort, den umliegenden Ortschaften, der Region und ganz 
Baden-Württemberg auf einen Blick. Dank der Personalisierung 
bekommst du direkt die Infos an die Hand, die dich auch wirklich 
interessieren. Inspirieren, Suchen, Filtern, Sortieren und Folgen – 
es gibt viele Wege, um an den richtigen und gewünschten Inhalt 
zu gelangen. Zudem kannst du auf NUSSBAUM.de dein Blättle je-
derzeit und überall als E-Paper lesen. Die moderne Plattform gibt 
es als Website und App. Also, worauf wartest du noch? Entdecke 
deine Heimat neu auf NUSSBAUM.de!

Du möchtest Heimatentdecker werden?
Der Heimat entdecken 
Newsletter präsentiert 
dir einmal in der Woche 
die schönsten Seiten 
von Baden-Württem-
berg. Werde selbst aktiv 
zum Heimatentdecker, 
lese die neuesten Artikel 
auf LOKALMATADOR.DE, 
tauche ein in die Nuss-
baum Erlebniswelt und 
lerne das Land von ganz 
neuen Seiten kennen. 

Jetzt anmelden unter https://www.lokalmatador.de/newsletter/.

 
Die Römerpfade im Odenwald
Foto: djd/Touristikgemeinschaft Oden-
wald/Ch. Frumolt
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STELLEN

VERANSTALTUNGEN

UNTERRICHTTRAUER

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Tierliebe Stallhelfer gesucht
für Mo., Do. oder Sa. ab 11 Uhr, für 2-3 Stunden
Gute Bezahlung, kein Tierkontakt.
Auch für Schüler ab 16 Jahren geeignet ( Sa. )
Infos:  0174 9660949 | Ravenstein-Merchingen

Infos & Tickets: rotes-schloss.de   07943-943765

Comedy Dinner “Männerschnupfen”
22.12.24  Landgut Halsberg/Schöntal

Warum leiden Männer immer mehr als
Frauen, wenn sie krank sind?

Comedydyd Dinner “Männerschn
22.12.24 Landgut Halsberg/g/g Sch

Warum leiden Männer immer mehr als
Frauen, wenn sie krank sind?

n
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mehr als

3 3 507943-943765
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mehr als

Für unser modernes Seniorenzentrum 
Kesseläcker in Öhringen suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Reinigungsmitarbeiter/in (m/w/d)

Sie bringen mit:
- Empathie und ein Lächeln, das Herzen erobert
- Eigenständiges Arbeiten
- Zuverlässigkeit
Wir bieten ihnen:
- Vergütung nach TV-ABW
- 29 Tage Urlaub pro Jahr 
- Betriebliche Altersvorsorge
- Bike-Leasing
- Tiefgaragenstellplatz

Kontakt: Laura Germann, In den Kesseläckern 16, 74613 Öhringen
Telefon 07941-6066214, E-Mail: germann@awo-wuerttemberg.de

Jetzt eine private Anzeige online aufgeben
und 50 % sparen!

www.nussbaumkleinanzeigen.de

Jetzt eine priv
und 50 % spar

www.nussbaumk

Foto: MartinaVaculikova/iStock/Thinkstock
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Deine festliche Weihnachtswelt. Immer aktuell, immer lokal.                           .de

Feste & Märkte

Feste & Märkte

Weihnachtsmarkt am 
Marktplatz

Weihnachtskonzert  
in der Kirche

Ab dem 1. Dezember wird der Marktplatz zur zauber-
haften Weihnachtswelt. Über 50 Stände laden zum 
Bummeln ein: Von handgefertigtem Schmuck über ...

Die Musikschule lädt zum traditionellen Weihnachts-
konzert in die St.-Johannes-Kirche ein. Am 16. De-
zember um 18 Uhr präsentieren junge Talente und ...

20.11.2024

Weihnachten   bei dir vor Ort
Weihnachtsmärkte, Events und festliche Tipps direkt aus deiner 

Region. Mit NUSSBAUM.de alles Wichtige, alles nah!

JETZT ALLES RUND UM 
WEIHNACHTEN  
ENTDECKEN
nussbaumwelt.net/weihnachten-nussbaum-de

Themen      Feste, Märkte & Traditionen   
Saisonales & Feiertage      Weihnachten

Weihnachtsrezepte

Events & Weihnachtsmärkte

Weihnachtsdeko

Weihnachtsbräuche
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AUTO

IMMOBILIENIMMOBILIEN-VERKÄUFE

WIR SUCHEN DRINGEND
WOHNUNGEN UND HÄUSER!

Mein Name ist Alexander Wöhrle und ich kümmere
mich um Ihre Immobilie als wäre sie meine eigene.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Dann rufen
Sie mich für einen unverbindlichen Termin an.

Neckartal Immobilien GmbH
Spreuergasse 30 · 70372 Stuttgart · Tel. 07118882627

Mehr Infos über uns unter www.neckartal.immo

Sie möchten den Wert Ihrer Immobilie wissen? Mit diesem Gutschein
erhalten Sie eine kostenlose, marktorientierte Wertermittlung.

GUTSCHEIN


IMMOBILIENKOMPETENZ SEIT ÜBER 25 JAHREN

Verkaufen Sie mit uns erfolgreich Ihre Immobilie! Wir sind die erfahrenen
Immobilienmakler in der Region und mit Büros in den Landkreisen Rems-

Murr, Ludwigsburg, Böblingen, Heilbronn, Hohenlohe, Neckar-Odenwald
und in Stuttgart sind wir auch in Ihrer Nähe!

Wollhausstraße 121
74074 Heilbronn
Telefon 07131 649110
www.garant-immo.de

Anzeigenschluss
nicht vergessen!
Montag, 16.00 Uhr

Wir beraten Sie gerne!
Mediaberatung Bad Rappenau
Tel. 07264 70246-0 • Fax 07264 70246-99
bad-rappenau@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10 ∙ 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

i

Das Amtsblatt ist kein Organ der Meinungspresse. Deshalb kön-
nen Anzeigen von Parteien, die ihrer Natur nach einen Beitrag zur
Meinungsbildung darstellen, im Amtsblatt grundsätzlich nicht
veröffentlicht werden. Hinweise auf Veranstaltungen, soweit die-
se nicht selbst einen meinungsbildenden Inhalt haben, können
jedoch veröffentlicht werden.

FürWochenzeitungenund für Beilagen verfährt derVerlag in glei-
cher Weise. Eine besondere Regelung gilt für Wahlanzeigen, das
heißt für Anzeigen von Parteien und Kandidaten aus Anlass ei-
ner Wahl (keine Sympathieanzeigen Dritter). Lässt die Kommune

Wahlwerbung im Amtsblatt zu, kann eine Veröffentlichung er-
folgen. Die Werbung muss sich auf die Darstellung der eigenen
Ziele beschränken. Sie darf keine Angriffe auf Dritte enthalten.
In jedem Fall gibt dieWerbung ausschließlich die Meinung der je-
weils werbenden Partei oder Personwieder, nicht die desVerlages.

Der Verlag muss bei der Veröffentlichung den Grundsatz der
Chancengleichheit beachten.

Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
CABRIOLETS · SPORTWAGEN · SUVs 
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!

“ 0711 - 3424 7363
info@auto-schwab-fellbach.de
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Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
Seit über 

25 Jahren

schwäbisch

RICHTIG GUT

DAS ORIGINAL

Wir beraten Sie gerne!
Tel. 07264 70246-0
Kirchenstraße 10 · 74906 Bad Rappenau
bad-rappenau@nussbaum-medien.de
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Die CMT 2025
Die CMT, die weltweit größte Publikums-
messe für Tourismus und Freizeit, � ndet 
vom 18. bis 26. Januar 2025 auf dem Stutt-
garter Messegelände statt. Sie ist täglich 
von 10 Uhr bis 18 Uhr geö� net. Die Ur-
laubsmesse wird von ihren Tochtermessen 
Fahrrad- & WanderReisen, Golf- & Wellness-
Reisen, Kreuzfahrt- & Schi� Reisen – wie 
auch neu, der Selbstausbau – ergänzt. Im 
Caravaning-Bereich, der Neuheitenschau 
zum Saisonbeginn, warten mehr als 1300 
Fahrzeuge aller namhaften Marken auf die 
Besucherinnen und Besucher.

Auf der CMT präsentiert sich das Partner-
land Indien sowie die Europäische Kultur-
hauptstadt Chemnitz 2025 und die Region.
Sage und schreibe 6.283 Kilometer liegen 
zwischen den Partnerinnen und Partnern 
der CMT 2025. Die weltweit größte Pub-
likumsmesse vereint in einem außerge-
wöhnlichen Jahr zwei faszinierende Kul-
turen – die indische und die sächsische. 

Indien ist das Partnerland, während sich die 
Kulturhauptstadt Europas 2025, Chemnitz, 
mit der Urlaubsregion Chemnitz-Zwickau-
Region in einer Kulturpartnerschaft präsen-
tiert. „Mit unseren Partnerschaften erfüllen 
wir die Wünsche unserer Besucherinnen 
und Besucher. Sie sehnen sich zum einen 
nach Fernreisen und dem Erkunden von 
neuen Kulturen, zum anderen wollen viele
Gäste auch das eigene Land erkunden. 
Auch hier gibt es zahlreiche schöne Ecken“, 
so Alexander Ege, Direktor Tourismus & 
Caravaning.

„C the Unseen“: Chemnitz und die Regi-
on entdecken
Die Europäische Kulturhauptstadt Chem-
nitz 2025 ist das Herz des Urlaubsziels 
Chemnitz-Zwickau-Region. Mit der Kultur-
partnerschaft entsteht eine wundervolle 
Verbindung. Denn die Region hat mit ih-
rem Dreiklang aus Industrie, Kultur und 
Natur so viel zu zeigen. Hier verschmel-

zen Stadt und Land spielend miteinander, 
� ießen Kultur und Industrie zusammen, 
thronen Schlösser und Burgen inmitten 
zauberhafter Landschaften. Aus gutem 
Grund bekommt diese so facettenreiche 
Urlaubsregion viel Aufmerksamkeit. Im 
Jahr 2025 ist die sächsische Stadt Chemnitz 
Kulturhauptstadt Europas, gemeinsam mit 
38 Städten und Orten aus dem Zwickauer 
Land, aus Mittelsachsen und aus dem Erz-
gebirge. Über 100 Projekte und mehr als 
1000 Veranstaltungen, wie Festivals, Kon-
zerte, Ausstellungen und Theaterau� üh-
rungen werden allein im Jahr 2025 in und 
um Chemnitz zu erleben sein. „C the Un-
seen“ lautet das Motto und es könnte für 
Chemnitz und die Kulturhauptstadtregion 
nicht besser gewählt sein. Es gilt, bislang 
Ungesehenes und Unentdecktes sichtbar 
zu machen.

www.nussbaum-medien.de
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52 € Nachlass
auf das Tagesticket

CMT – die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit

Den Sand unter den Füßen spüren, Bergluft schnuppern oder mit dem Zuhause auf vier Rädern 
neue Orte entdecken: Nirgendwo kann man sich besser zum Thema Urlaub informieren, als auf 
der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. In zehn Hallen dreht 
sich vom 18. bis 26. Januar 2025 in der Messe Stuttgart alles um Urlaub. 

Tickets online bestellbar über www.cmt-messe.de/tickets 
Den nebenstehenden Code im Warenkorb eingeben und auf „Code einlösen“ klicken.
Der Preisnachlass wird automatisch abgezogen. Rechtzeitiges Einlösen des Coupons wird empfohlen.

Gültig bis 26.01.2025

Messe Stuttgart
Messepiazza 1 
70629 Stuttgart
www.cmt-messe.de
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AUTO & ZWEIRAD Mehr zum Thema finden Sie auch auf 
https://lokalmatador.net/auto-zweirad/
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Begleitetes Fahren: Praxis üben zu jeder Jahreszeit
Das Begleitete Fahren ab 17 (BF17) erhöht die Sicherheit von Fahranfängern, die laut Statistik hoch unfallgefährdet 
sind. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist deshalb souveränes Reagieren bei erschwerten Bedingungen wichtig.

Der Winter hat seine Tücken 
– vor allem beim Autofahren. 
Wer einen Pkw fährt, muss si-
cherstellen, dass die Sicht frei 
ist, die Beleuchtung am Wagen 
funktioniert und die Winter-
reifen aufgezogen sind. Auch 
das veränderte Fahrverhalten 
des Fahrzeugs sollte in der kal-
ten Jahreszeit berücksichtigt 
werden: Auf schneebedeckter 
Fahrbahn ist der Bremsweg bis 
zu viermal so lang wie auf tro-
ckener Straße.

Fahrsicherheit trainieren
Vor allem für junge Fahranfän-
gerinnen und Fahranfänger 
stellt der Winter eine große 
Herausforderung dar. Umso 
besser, wenn sie frühzeitig 
in einer sicheren Umgebung 
viel Erfahrung hinterm Steuer 
sammeln. Mit dem Begleite-
ten Fahren ab 17 (BF17) ist das 
möglich: Bereits bevor sie 18 
sind, können Fahranfängerin-
nen und Fahranfänger einen 
Pkw steuern und gleichzeitig 

auf die Hilfe einer erfahrenen 
Begleitperson setzen. Denn 
bereits im Alter von 16,5 Jah-
ren können sich junge Leute 
für die Fahrausbildung anmel-
den.

Anmelden für BF17
Notwendig sind ein gültiger 
Personalausweis, ein bio-
metrisches Passfoto, die aus-
gefüllten Antragsformulare 
sowie die Unterschriften der 
Erziehungsberechtigten. Die 
Jugendlichen müssen wie 
beim Führerschein ab 18 einen 
Sehtest sowie eine Erste-Hil-
fe-Schulung absolvieren. Läuft 
alles gut, können sie pünktlich 
ab dem 17. Geburtstag in die 
Begleitphase starten. Das be-
deutet: Eine Person ihrer Wahl 
ist stets im Pkw mit dabei.

Wer darf begleiten
Prinzipiell kommt als Begleit-
person infrage, wer über 30 
Jahre alt ist, seine Fahrerlaub-
nis ununterbrochen seit min-
destens fünf Jahren besitzt 
und höchstens einen Punkt 
im Flensburger Fahreignungs-
register hat. Mit Beginn der 
Volljährigkeit endet die Be-
gleitphase – und die jungen 
Erwachsenen dürfen alleine 

Auto fahren. Wer ein ganzes 
Jahr begleitet fährt, durchläuft 
alle Jahreszeiten und sammelt 
jede Menge Fahrerfahrungen 
bei unterschiedlichen Witte-
rungsbedingungen im Stra-
ßenverkehr. Studien belegen, 
dass ehemalige BF17-Teilneh-
mer rund 20 Prozent seltener 
an Unfällen beteiligt sind als 
diejenigen, die direkt nach der 
Fahrschule auf sich allein ge-
stellt waren. Auch das souve-
räne Reagieren auf winterliche 
Bedingungen wie Schneeglät-
te, Eis und schlechte Sicht wird 
durch wiederholtes Üben mit 
einem erfahrenen  Begleiter so 
deutlich leichter.

Kfz-Versicherung
Bei vielen Autoversicherun-
gen fallen keine gesonderten 
Kosten für die Teilnahme am 
Begleiteten Fahren an. Für 
ehemalige BF17-Teilnehmer 
werden zudem günstigere 
Tarife beim Abschließen der 
ersten eigenen Kfz-Versiche-
rung angeboten. Die BF17-
Prüfbescheinigung berechtigt 
übrigens nicht zu Fahrten im 
Ausland. Eine Ausnahme bil-
det Österreich mit einem ähn-
lichen Modell. (pm/djd/red)

 Wissenswertes zu Winterreifen wie 
situative P� icht, Pro� ltiefe, Kosten, 
Tests und Tipps � nden Sie unter 
diesem QR-Code oder auch hier:

https://lokalmatador.net/winterreifen/

2024-50_AutZwe_ThKoll-Seite-1-90x140

AUTO & ZWEIRAD

MEHR ZUM THEMA
FÜHRERSCHEIN?
www.lokalmatador.de/auto-zweirad
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GENUSS

VIELFALT AUF DEM PLÄTZCHENTELLER:  
WEIHNACHTSGEBÄCK AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Noch mehr Inspiration 
für die Weihnachtsbä-
ckerei? Hier finden Sie 
die Top 8 der Plätzchen-
Klassiker aus BW – mit 
Links zu Rezepten. Ent-
weder über den QR-Code oder auch hier:

Die Weihnachtszeit klopft an die Tür und  
verwandelt viele Küchen im Ländle in vorweih-
nachtliche Backstuben. Denn für viele gehört 
die kleine Nascherei zwischendurch vom Plätz-
chenteller in der Weihnachtszeit einfach dazu. 
Und einige der kleinen Köstlichkeiten brauchen 
auch ein bis zwei Wochen, bis sie ihr volles Aro-
ma entfalten. 

Unsere Redaktion hat einige der Köstlichkeiten, 
die das Fest so besonders machen, unter die 
Lupe genommen und dabei festgestellt, dass 
Baden-Württemberg auch in Sachen Weih-
nachtsgebäck die volle Vielfalt zu bieten hat.

DER HERZOGINS LIEBSTE
Nach ihr sind viele Straßen – vor allem im badi-
schen Teil des Landes – benannt: Hilda von Nas-
sau. Doch auch in der Weihnachtzeit ist ihr Name 
in aller Munde, und zwar wortwörtlich. Denn die 
auch als „Linzer Plätzchen“ oder „Spitzbuben“ 
bekannten Hildabrötchen haben hier eine lan-
ge Tradition. Angeblich hat die beim Volk sehr 
beliebte letzte badische Großherzogin Hildab-
rötchen gern gegessen und oft selbst gebacken. 

Und die Farben – ein vanilliges (Gold-)Gelb und 
das Rot der Himbeermarmelade – sind auch die 
der badischen Fahne. 

EIN HAUCH VON WEIHNACHTEN 
Die beliebten Zimtsterne gehören ebenfalls für 
viele Menschen auf den (vor-)weihnachtlichen 
Plätzchenteller. Das kleine, sternförmige Ge-
bäck stammt ursprünglich aus Schwaben und 
basiert auf einem simplen Mürbeteig, dem die 
Mischung aus gemahlenen Mandeln, feinem 
Zimt und einer zarten Zuckerglasur den unver-
wechselbaren Geschmack verleiht. Ihren Ur-
sprung haben sie wohl in Italien, von wo aus sie  
vermutlich mit den Landsknechten von Kaiser 
Karl V. ins Schwäbische gelangten, wo man die 
Rezeptur über Jahrhunderte perfektionierte.

MEIN PLÄTZCHEN HAT DREI ECKEN
Die Odenwälder Dreispitz sind dreieckige Le-
ckerbissen, die vor allem in der Adventszeit 
für Begeisterung sorgen. Mit einer Füllung aus 
Marmelade oder Nüssen sind sie eine perfekte 
Kombination aus süß und knusprig. In gemüt-
lichen Backstuben im Odenwald werden diese  

Dreiecke mit viel Sorgfalt und regionalen Zu-
taten hergestellt und tragen so zum authenti-
schen Genuss bei. Namen und Form haben sie 
vom typischen Hut der Odenwälder Tracht. 

MINIATUR-MEISTERSTÜCKE
Die kunstvollen Springerle sind nicht nur ein Fest 
für den Gaumen, sondern auch für die Augen. 
Diese mit Holzmodeln geprägten Plätzchen sind 
typisch für den Süden und werden mit Anis oder 
Fenchel verfeinert. Die liebevoll gestalteten Mo-
tive reichen von traditionellen Weihnachtsbil-
dern bis zu Glückssymbolen. Ein wahrlich süßer 
Blickfang auf jeder festlichen Tafel.

Es zeigt sich also: Die Weihnachtszeit in Baden-
Württemberg ist nicht nur von malerischen 
Landschaften und festlich geschmückten Städ-
ten geprägt, sondern auch von einer kulinari-
schen Vielfalt, die Tradition und Genuss auf 
wunderbare Weise verbindet. Also nichts wie 
ans Backbuch, den Ofen, das Nudelholz und 
die Rührschüssel, und los geht das muntere 
Weihnachtsbacken. Zeit genug bis zum Fest ist 
ja noch. (jr)

https://lokalmatador.net/gebaeck/
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Beliebt bei Groß und Klein: Hildabrötchen.

Foto: anyaivanova/iStock/Getty Images Plus

Fröhliche Weihnachten: Filigrane Springerle sind 
das Endergebnis eines perfekten Models.

Foto: jr/NM

GENUSS
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EIN HAUCH VON WEIHNACHTEN 
Die beliebten Zimtsterne gehören ebenfalls für 
viele Menschen auf den (vor-)weihnachtlichen 
Plätzchenteller. Das kleine, sternförmige Ge-
bäck stammt ursprünglich aus Schwaben und 
basiert auf einem simplen Mürbeteig, dem die 
Mischung aus gemahlenen Mandeln, feinem 
Zimt und einer zarten Zuckerglasur den unver-
wechselbaren Geschmack verleiht. Ihren Ur-
sprung haben sie wohl in Italien, von wo aus sie  
vermutlich mit den Landsknechten von Kaiser 
Karl V. ins Schwäbische gelangten, wo man die 
Rezeptur über Jahrhunderte perfektionierte.

MEIN PLÄTZCHEN HAT DREI ECKEN
Die Odenwälder Dreispitz sind dreieckige Le-
ckerbissen, die vor allem in der Adventszeit 
für Begeisterung sorgen. Mit einer Füllung aus 
Marmelade oder Nüssen sind sie eine perfekte 
Kombination aus süß und knusprig. In gemüt-
lichen Backstuben im Odenwald werden diese  

Dreiecke mit viel Sorgfalt und regionalen Zu-
taten hergestellt und tragen so zum authenti-
schen Genuss bei. Namen und Form haben sie 
vom typischen Hut der Odenwälder Tracht. 

MINIATUR-MEISTERSTÜCKE
Die kunstvollen Springerle sind nicht nur ein Fest 
für den Gaumen, sondern auch für die Augen. 
Diese mit Holzmodeln geprägten Plätzchen sind 
typisch für den Süden und werden mit Anis oder 
Fenchel verfeinert. Die liebevoll gestalteten Mo-
tive reichen von traditionellen Weihnachtsbil-
dern bis zu Glückssymbolen. Ein wahrlich süßer 
Blickfang auf jeder festlichen Tafel.

Es zeigt sich also: Die Weihnachtszeit in Baden-
Württemberg ist nicht nur von malerischen 
Landschaften und festlich geschmückten Städ-
ten geprägt, sondern auch von einer kulinari-
schen Vielfalt, die Tradition und Genuss auf 
wunderbare Weise verbindet. Also nichts wie 
ans Backbuch, den Ofen, das Nudelholz und 
die Rührschüssel, und los geht das muntere 
Weihnachtsbacken. Zeit genug bis zum Fest ist 
ja noch. (jr)
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Mit dem Model Springerle formen -  
das ist eine typisch regionale Art  

des Plätzchenbackens.

Foto: Ken Wiedemann/iStock/Getty Images Plus

Mein Plätzchen hat drei Ecken … der Odenwälder Dreispitz ist 
nicht nur im Norden von Baden-Württemberg  
auf Plätzchentellern zu finden.

 

Noch mehr Inspiration 
für die Weihnachtsbä-
ckerei? Hier finden Sie 
die Top 8 der Plätzchen-
Klassiker aus BW - auch 
mit Links zu Rezepten. 
Entweder über den QR-
Code oder hier:

https://nussbaumwelt.net/plaetzchen/



HAUS & ENERGIE Mehr zum Thema finden Sie auch auf 
https://lokalmatador.net/haus-energie/

HauEne_ThKoll-Kopf
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Infrarotheizung: Eine innovative Heizungsalternative
Infrarotheizungen arbeiten mit Strahlungswärme, die ein wohltuendes Raumklima erzeugt. Vor allem im Verbund 
mit Solarenergie arbeitet eine Infrarot� ächenheizung e�  zient und unabhängig von fossilen Brennsto� en.

Das Thema Heizen und Heiz-
kosten bewegt Mieter und Ei-
gentümer. Neben den fossilen 
Brennsto� en gibt es jedoch 
alternative Lösungen. Dazu 
gehören Infrarot-Flächenhei-
zungen, die mit Strom betrie-
ben werden. In Kombination 
mit einer Solaranlage lassen 
sich umweltschonende Heiz-
systeme realisieren, denn  
Infrarotheizungen wandeln 
elektrischen Strom in Wärme-
strahlung um.

Wie funktioniert das?
Infrarotstrahlung ist ein Teil 
des elektromagnetischen Wel-
lenbereichs. Im Gegensatz zu 
konventionellen Heizungen 
erwärmt eine Infrarotheizung 
nicht die Raumluft, sondern 
die Wände und feste Körper im 
Raum. Diese Strahlungswärme 
wird von den Bewohnern als 
angenehm empfunden und 
auch Allergiker pro� tieren 
davon, dass es nicht zu Luft-
verwirbelungen kommt und 

die Staubbelastung in der Luft 
wesentlich geringer ist. Die In-
frarotstrahlung erwärmt Wän-
de, Decken und Böden gleich-
mäßig. Diese speichern die 
Wärme und geben sie in den 
Wohnraum ab. Positiver Ne-
bene� ekt: Die Wände bleiben 
trocken, das macht Schimmel 
das Leben schwer.

Wandpaneele oder Gewebe
Infrarotheizungen gibt es als 
sichtbare Flächenheizung an 
der Wand, die in unterschied-
lichen Dessins dekorative 
Raumakzente setzt, oder ver-
borgen in Boden und Wand 
als Heizfolien und innovatives 
Hightech-Heizgewebe. Durch 
eine spezielle Carbon-Be-
schichtung wird das Gitterge-
webe elektrisch leitfähig. Das 
Heizgewebe mit elektrischen 
Leitungen und einer Steuer-
einheit wird vom Maler oder 
Trockenbauer an Wand oder 
Decke verlegt und dann ver-
putzt. Den Anschluss über-
nimmt ein Elektriker.

„Wird mit Infrarotstrahlung ge-
heizt, stellt sich die Wohlfühl-
temperatur im Raum deutlich 
schneller ein. Heizsysteme 
auf Basis von Infrarot scha� en 

rasch ein gutes Raumklima 
ohne kühle Zonen oder Zug-
luft,“ weiß Heizsystem-Experte 
Ralf Barthmann. Ein weiteres 
Plus: die Energiee�  zienz. „Mit 
einer Infrarot-Flächenheizung 
können Wohnräume bei glei-
chem Wärmeemp� nden circa 
2 °C kühler gehalten werden. 
Das entspricht einer Energie-
ersparnis von etwa 12 Pro-
zent.“ erklärt Barthmann. Die 
Anscha� ungskosten sind zu-
dem deutlich günstiger als 
bei einer herkömmlichen Hei-
zung. Die Heizpaneele sind 
portabel und vergleichsweise 
schnell an der Wand montiert- 
genau dort, wo man sie haben 
will.

Eigenstrom nutzen
Zur Senkung der Stromkosten 
kann eine Photovoltaik-Anlage 
die Lösung sein, mit der Strom 
selbst erzeugt wird. Die PV-An-
lage sollte ausreichend groß 
sein und einen Stromspeicher 
haben, um den Bedarf der Hei-
zung bis in die Übergangszeit 
hinein decken zu können. Als 
� exible Ergänzung sind Infra-
rotheizungen ein geeigneter 
Partner im Heizsystem. (txn/
energie-fachberater.de/red)

 Tipps zur Anscha� ung, ein Video und 
eine Übersicht zu „Pro und Contra 
Infrarotheizung“ � nden Sie unter 
diesem QR-Code oder auch hier:

https://lokalmatador.net/infrarotheizung/

2024-50_HauEne_ThKoll-Seite-1-90x140

HAUS &
ENERGIE

Voraus 
denken.
Nachhaltiger 
heizen.

Mit vita holz plus Holzpellets
holen Sie sich klimaschonende,
regionale Wärme mit bester
Heizqualität nach Hause.

Wir erstellen Ihnen gern Ihr
persönliches Angebot. 

Sie sind auch an Sackware 
interessiert? Gerne können Sie 
diese nach Terminvereinbarung 
direkt bei uns vor Ort abholen.

Justin Maier
Tel.: 07141 476 341
justin.maier@baywa.de

Tilo Nagel
Tel. 07951 29717 38
tilo.nagel@baywa.de

Jetzt 
auch in 

Backnang 
für Sie da!
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Das Kriminal Dinner
Marktplatz 16,
71263Weil der Stadt
www.das-kriminal-dinner.de

Vorsicht, es wird kriminell! Genießen Sie einen Streifzug
durch die regionale Küche Deutschlands umrahmt von
einem packenden Kriminaltheater.

Die Kombination mit anderen Rabatten ist nicht möglich. Pro Tag
kann der Vorteil nur einmal in Anspruch genommen werden. Gilt
nicht für Gutscheine. Keine Abholung an der Spielstätte, keine nach-
trägliche Einlösung, kein Umtausch oder Rückgabe. Nur buchbar
über: www.das-kriminal-dinner.de. Gilt nachVerfügbarkeit.

10 % Rabatt auf eine
Buchung

Gültig bis 31.12.2024

Liebe Leserinnen und Leser,
über den Jahreswechsel haben wir vom 

23.12.2024 bis einschließlich 03.01.2025  
Betriebsferien. In den Kalenderwochen 52/2024 

und 1/2025 wird daher keine Ausgabe erscheinen. 

Die erste Ausgabe für das neue Jahr  
erscheint ab Kalenderwoche 2/2025.  

Achtung: Aufgrund des Feiertags kann es zur 
Verschiebung des Erscheinungstages kommen.

Wir haben  
Betriebsferien

 FREU DICH SCHON 
JETZT AUF DAS  
EXKLUSIVE HEILIG-
ABEND-GEWINNSPIEL!
Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung  
von Stage Entertainment:

2 X 2 TICKETS FÜR DAS MUSICAL 
„DISNEY DIE EISKÖNIGIN“  
am Dienstag, den 25. Februar 2025, um 18:30 Uhr  
im Stage Apollo Theater Stuttgart

„Die Eiskönigin" von Disney begeistert mit Humor, 
Liedern und beeindruckender Inszenierung. Die Ge-
schichte handelt von der Prinzessin Elsa mit eisigen 
Kräften und ihrer Schwester Anna aus Arendelle. Elsa 
verbannt sich selbst, um andere vor ihrer unkontrol-
lierbaren Magie zu schützen, doch damit stürzt sie 
das Königreich in einen ewigen Winter. Durch Annas 
Mut und mit Hilfe ihrer Freunde lernt Elsa, ihre Kräfte 
zu akzeptieren.

Jetzt mitmachen 
und gewinnen

https://nussbaumclub.net/advent-eiskoenigin/

Nicht vergessen!
Nächste HU-Termine für alle Fabrikate
jeden Dienstag und Donnerstag (Neu)

Rufen Sie uns einfach an, Tel. 07947 2044 
++ Die Werkstatt ist bis auf Weiteres freitags und samstags geschlossen. ++

Forchtenberg
IHR                -PARTNER IM HOHENLOHEKREISIHR                -PARTNER IM HOHENLOHEKREIS

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Geschäftsführer: Patrick Michael Seck

  UND GUTEN RUTSCH
INS NEUE JAHR,
WÜNSCHT IHNEN DAS TEAM 
DER SÖHNER GMBH 
AUS SCHEFFLENZ.

SOEHNER-GMBH.DE

Die Praxis ist vom 
20.12.24 bis 10.01.25  

geschlossen.
Notdienst: 01801 116116

Telefon 07947 2296

Zahnarztpraxis Dr. Larissa Fuchs 
mit Team

wünscht allen Patienten
frohe, besinnliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.

Einladung zur traditionellen

Adventsausstellung
am 3. Advent in Westernhausen

Sonntag mit Bauernmarkt

Großer Motorgeräte-Abverkauf mit bis zu -50%
Landmaschinenausstellung & Bewirtung in beheizter Halle
Preisausschreiben und Aktionen für die Kleinen
Präzisionslandwirtschaft & Karrierechancen bei Zürn

Zürn Landtechnik
74214 Schöntal-Westernhausen
14.-15. Dezember (jeweils 10-17 Uhr)

Bühlweg 3
74259 Widdern

 06298 92250

Bühlweg 3
74259 Widdern

ÖFFNUNGSZEITEN:     Mo - Fr, 8-18 Uhr, Samstag, 8-15 Uhr
Vom 27. Dezember 2024 bis
Ende Januar 2025 Betriebsurlaub.

Viele schöne Geschenkid� n, 
Kerzen, 

Weihnachtsdeko, 
leuchtende 

Weihnacht� terne, 
Gutscheine, 

... und vieles Schöne mehr.

Frisch geschlagene
Nordma� ta� en 

Mo - Fr, 8-18 Uhr, Samstag, 8-15 Uhr

Weihnacht� terne, 

... und vieles Schöne mehr.

Weihnachtsbäume
im Topf

Kurzer Weg
zum guten Service!



SPORT

NUSSBAUM TRAINERSCHULE:  
JETZT FÜR DIE DRITTE RUNDE BEWERBEN
Die zweite Runde ist vorbei, und schon geht es 
weiter mit der NUSSBAUM Trainerschule. 

Das kostenfreie Programm, das Nussbaum Medi-
en nun bereits zum dritten Mal in Zusammenar-
beit mit Anpfiff ins Leben e.V. durchführt, bietet 
ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern die 
Möglichkeit, sich gezielt in der Handhabung päda-
gogisch schwieriger Situationen im Trainingsalltag 
weiterzubilden. 

„Die NUSSBAUM Trainerschule ist für uns ein 
wichtiger Beitrag, dem Ehrenamt in unseren 
Sportvereinen den Rücken zu stärken und ein 
pädagogisches Werkzeug an die Hand zu geben, 
das den Trainingsalltag im Umgang mit sportbe-
geisterten Kindern und deren Eltern bereichern 
kann“, erklärt Klaus Nussbaum, der als Gründer 
und Stifter der Nussbaum Stiftung, aber auch als 
Unternehmer das Projekt initiiert hat und unter-
stützt. Und Jörg Albrecht, 1. Vorsitzender von 
Anpfiff ins Leben, ergänzt: „Die pädagogische 
Aus- und Weiterbildung von Trainern ist von im-
menser Bedeutung, die direkt auf die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen sowie auf die Vereins-
kultur einwirkt.“

Die NUSSBAUM Trainerschule soll den Teilneh-
menden pädagogisches Know-how vermitteln, 
das über die sportbezogenen Trainingsinhalte 
hinaus geht und das Miteinander im Team in den 
Mittelpunkt stellt.

Johannes Oppel, Fußballtrainer bei Phönix Lo-
mersheim und Teilnehmer der zweiten NUSS-
BAUM Trainerschule, beschäftigt in seinem Trai-
neralltag besonders das Engagement der Eltern. 
Hier beschränkt sich die aktive Unterstützung auf 
nur wenige Familien, was oft zu kritischen Situa-
tionen führte. „Der Workshop zum Thema Eltern-
management hat mir extrem geholfen, und ich 
habe das Gefühl, jetzt nicht mehr ins kalte Wasser 
geworfen zu werden, wenn kritische Gespräche 
mit Eltern anstehen. Solche Aspekte tauchen in 
den klassischen Trainerausbildungen nicht auf, 
da geht es nur ums Sportliche.“ Für Viola Eckert, 
Leichtathletiktrainerin beim TV Flein, waren vor 
allem die Inhalte zur Interaktion mit Athletinnen 
und Athleten wertvoll. Die Reflexion des eigenen 
Verhaltens als Trainerin und daraus resultierend 
eine neue Perspektive auf Herausforderungen 
und deren Lösung waren für sie zentrale Schlüs-
selpunkte. 

NACHHALTIGKEIT
Das erworbene Wissen soll auch innerhalb des 
Vereins weitergegeben werden, denn die NUSS-
BAUM Trainerschule setzt auf nachhaltige Ent-
wicklung. Die Trainerinnen und Trainer sollen 
nach der Weiterbildung in ihren Vereinen als 
Mentoren agieren und andere Übungsleitende 
coachen. Darüber hinaus sollen sie andere Men-
schen ermutigen und befähigen, als Trainerin 
oder Trainer tätig zu werden, um langfristig einen 
positiven Einfluss auf die Vereine zu erzielen.

RUNDE 3 – JETZT BEWERBEN
Die dritte Runde der NUSSBAUM Trainerschule 
steht bereits in den Startlöchern und verspricht 
erneut eine intensive Auseinandersetzung mit 
relevanten pädagogischen Themen im Sport. 
Ab dem 5. Dezember können sich ehrenamtliche 
Trainerinnen und Trainer aus Baden-Württem-
berg bewerben. Die kostenfreien Workshops 
finden an den Standorten von NUSSBAUM Medi-
en in St. Leon-Rot und Rottweil statt. Das Ange-
bot richtet sich an Trainerinnen und Trainer von 
Mannschaftssportarten. 
(ail/red)

BaWue-Seite1

 

Alle Infos zur Nussbaum Trainerschule, Termi-
ne und Fristen sowie der Link zur Anmeldung 
finden Sie unter diesem Link: 

https://nussbaumwelt.net/trainerschule25

Foto: AiL e.V.

Ein Teil der Absolventinnen und Absolventen der 
NUSSBAUM Trainerschule 2024 bei der Abschluss-

veranstaltung in St. Leon-Rot.

Wenn Trainer die Schulbank 
drücken … Die NUSSBAUM 
Trainerschule vermittelt Inhalte 
praxisnah und trainerfreundlich. 

Foto: Offenblende/AiL
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ANGEBOT

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Speiseplan vom 16.12. bis 20.12.2024
Mo.:  Fleischküchle mit Salzkartoffeln und Karotten-Erbsen-

Gemüse oder Kartoffelsalat 6,99 €
Di.:  Schnitzel, Pommes und Salat oder Kartoffelsalat 6,99 €
MI.:   saure Nierle mit Spätzle 6,99 €
Do.:  Schaschlik-Topf mit Reis 6,99 €
Fr.:  Rindergeschnetzeltes mit Bandnudeln  7,99 €

Die Speisen werden für Sie täglich frisch zubereitet! 
Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag:

11.30 – 13.00 Uhr, auch zum Mitnehmen!!!
Sie fi nden uns auch unter: www.metzger-maurer.de

Metzgerei Maurer | Merchingen 06297 448  |  Adelsheim 06291 1308

vom 13.12. bis 19.12.2024

Schwein von Maurer, Feßbach • Rind von Ulrich, Merchingen

Genießen Sie unser Festtagsmenü 
für die schnelle Küche ... einfach aufwärmen:

 Burgunderbraten oder gefüllte Rouladen,
Schweinelende, Kartoff elgratin oder Knödel nach 

Omas Rezept.
Bitte bestellen Sie bis zum 18.12. vor.

Am Montagnachmittag, 23.12. haben wir für Sie geöff net.

zarte Rouladen auch fertig gefüllt nach
Hausfrauenart 100 g 2,19 €
Schweinekotelett 100 g 1,19 €
feine, milde Gelbwurst mit und ohne Kräuter 100 g 1,39 €
herzhaft, deftiger Pizzafl eischkäse
auch in Aluformen zum Backen 100 g 1,49 €
kesselfrische Fleischwurst  100 g 1,39 €
fürs Vesper: Zwiebelmettwurst 100 g 1,59 €
Schweizer Wurstsalat 100 g 1,59 €

t

t

t

t

t

t

Unser
Wein

mit der Sonne gekeltert.
Trauben reifen in der Sonne. Um aus den Trauben guten Wein
zu machen, brauchen wir Energie. Diese Energie liefert uns
auch die baden-württembergische Sonne.
Wein von hier mit Energie von hier.

Oberkircher

Wir alle machen
Erneuerbare zur Tradition.
www.erneuerbare-zur-tradition-machen.de

   
      

PRAXIS DR. med. A. VAN DEN HEUVEL 
 HAUSÄRZTIN - INTERNISTIN  

      Kardiologin, Nephrologin, Hypertensiologin,  
 

         Hauptstraße 7, 74249 Jagsthausen, Tel.:07943-9191-0 
                                                    
 

Vom 23.12.2024 bis 06.01.2025 
ist die Praxis geschlossen    

                    

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und            
ein gutes neues Jahr 2025           

         VERTRETUNG:  
         MVZ Hohenlohe, am Bahnhof 1, 
         Forchtenberg,   Tel.: 07947-91900                                             
 

                    www.praxis-dr-vandenheuvel.de 

HERZ 

NIERE 

BLUTHOCHDRUCK 

Fachärztin für Allgemeinmedizin
Möckmühler Str. 6 • 74259 Widdern
Tel. 06298 2188 • Fax 06298 4119

Wir machen Weihnachtsurlaub!
23.12.2024 - 06.01.2025
Ab dem 07.01.2025 sind wir wieder für Sie da.

Vertretung: alle Ärzte in der Umgebung
Rettungsleitstelle: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

ARZTPRAXIS LYDIA ALBACH

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Wir wünschen allen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!


